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Erscheinungsweise

Die Verlagstitel erscheinen wöchentlich zum Wochenende.  
Die Zustellung erfolgt an alle erreichbaren privaten Haushalte,  
Betriebe und Behördenstellen im Verbreitungsgebiet.

Anzeigenschluss

Anzeigenschluss ist am Mittwoch um 10 Uhr.  
Für Sonderveröffentlichungen, Titelseiten, Notfalldienstanzeigen und Anzeigen 
mit Korrekturabzugswünschen ist der Anzeigenschluss am Dienstag, 14 Uhr.

Zahlungsbedingungen

Die Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungserhalt fällig und ohne Abzug 
zu zahlen. Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer den Zinsen in Höhe von 9 % 
über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Euro päischen Zentralbank sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Wechsel werden nicht angenommen.

Mitgliedschaften

Der Saarländische Wochenblattverlag ist Mitglied: 

Bundesver band  
Deutscher Anzeigenblätter  
(BVDA) 

Auflagen kontrolle  
Deut scher Anzeigenblätter  
(ADA)
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Wochenspiegel Saarbrücken Stadt (SBR) 
Auflage: 91.525

Wochenspiegel Saarbrücken Land (SBR) 
Auflage: 69.445

Wochenspiegel Landkreis Saarlouis (SLS) 
Auflage: 94.440

Wochenspiegel Landkreis Merzig (MZG) 
Auflage: 49.270

Wochenspiegel Landkreis St. Wendel (WND) 
Auflage: 43.335

Wochenspiegel Landkreis Neunkirchen (NKW) 
Auflage: 65.635

Wochenspiegel Saarpfalz-Kreis (SPF)  
Auflage: 69.110

DieWoch Zweibrücken (ZWB)  
Auflage: 21.410

Gesamtauflage
504.170
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VerbreituNgsgebiet ausgabeNstruktur
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* alle Preise in EURO zzgl. MwSt.  ** Alle Ausgaben sind beliebig miteinander kombinierbar. Grundpreis = mm-Preis inkl. 15 % Agenturprovision (AE). Ermäßigte Grundpreise = Direktkundenpreis.

Belegungen** mm-Preis mm-Preis Titelseite Titelseite

s/w 4c  s/w 4c

Gesamt Saarland 14,48 19,49 28,96 38,99

Saarbrücken Stadt (SBR) 3,65 4,95 7,31 9,88

Saarbrücken Land (SBR LAND) 2,74 3,71 5,48 7,41

Landkreis Saarlouis (SLS) 3,34 4,49 6,67 8,99

Landkreis Merzig-Wadern (MZG) 1,69 2,30 3,38 4,60

Landkreis Neunkirchen (NKW) 2,32 3,13 4,64 6,25

Landkreis St. Wendel (WND) 1,72 2,31 3,43 4,62

Saarpfalz-Kreis (SPF) 3,10 4,20 6,21 8,40

Zweibrücken (ZWB)

DieWoch Zweibrücken (ZWB) 1,35 1,85 2,72 3,71

Grundpreise* Ermäßigte Grundpreise*

Belegungen** mm-Preis mm-Preis Titelseite Titelseite

s/w 4c  s/w 4c

Gesamt Saarland 12,31  16,57 24,61 33,14

Saarbrücken Stadt (SBR) 3,11  4,20 6,22 8,40

Saarbrücken Land (SBR LAND) 2,33 3,15 4,66 6,30

Landkreis Saarlouis (SLS) 2,84 3,82 5,67 7,64

Landkreis Merzig-Wadern (MZG) 1,44 1,95 2,88 3,91

Landkreis Neunkirchen (NKW) 1,97 2,66 3,95 5,31

Landkreis St. Wendel (WND) 1,46 1,96 2,92 3,93

Saarpfalz-Kreis (SPF) 2,64 3,57 5,27 7,14

Zweibrücken (ZWB)

DieWoch Zweibrücken (ZWB) 1,16  1,58 2,31 3,15

Malstaffel

f. mehrmalige Veröffentlichungen

 6 Anzeigen 5 %
12 Anzeigen 10 %
24 Anzeigen 15 %
36 Anzeigen 17 %
52 Anzeigen 20 %

Rabatte

ab 2 Ausgaben 10 %

Bei Buchung von Gesamt Saarland + DieWoch Zweibrücken  
wird kein Ausgabenrabatt gewährt.

aNzeigeNNachlässe (innerhalb eines Abschlussjahres) Familienanzeigen

Belegung s/w 4c

Gesamt Saarland 3,77 5,10

Saarbrücken Stadt (SBR) 1,04 1,41

Saarbrücken Land (SBR LAND) 1,43 1,94

Landkreis Saarlouis (SLS) 1,48 2,01

Landkreis Merzig-Wadern (MZG) 0,99 1,33

Landkreis Neunkirchen (NKW) 0,81 1,06

Landkreis St. Wendel (WND) 0,59 0,77

Saarpfalz-Kreis (SPF) 1,39 1,88

Zweibrücken (ZWB)

DieWoch Zweibrücken (ZWB) 0,69 0,95
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Ein lesenswertes Saarland – Woch für Woch

Saarbrücken Stadt  Jahrgang 62

9. Januar 2021   |   Nr. 1

Titelkopf groß  7 / 25
3

Titelfuß groß
7 / 122

4
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SAARBRÜCKEN. 2.170 Zeichen. Für wahre Filmliebha-ber beginnt das Jahr 2020 erst mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis: Vom 20. bis zum 26. Januar steht dann zum 41. Mal Saarbrücken im Zeichen der Blauen Herzen, dem Symbol des Festivals. Max Ophüls, in Saarbrücken geboren, gilt als einer der großen euro-päischen Regisseure des 20 Jahrhunderts. Das Festival steht für die Entdeckung junger Talente aus Öster-reich, Deutschland und der Schweiz. 
In den Festivalkinos CineStar Saarbrücken, camera zwo und Kino achteinhalb werden 149 Filme in 247 Vorstellungen präsentiert. Davon laufen allein 63 Wer-ke in den Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumen-tarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm. Auch die Pro-grammreihen außerhalb des Wettbewerbs halten eine gewohnte Bandbreite an spannenden Produktionen bereit.

In den Festivalkinos CineStar Saarbrücken, camera zwo und Kino achteinhalb werden 149 Filme in 247 Vorstellungen präsentiert. Davon laufen allein 63 Wer-ke in den Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumen-tarfilm, Erstmalig werden die besten deutschsprachi-gen langen und kurzen Nachwuchsfilme aus dem zu-rückliegenden Produktionsjahr in der offiziellen Aus-wahl der beiden Reihen MOP-Watchlist und MOP-Shortlist schen Beiträgen ergänzt. Daneben bie-tet die me, während sich in der MOP-Shortlist vier Pro-gramme dem Spiel-, dem Dokumentar-, dem Animati-ons- und Experimentalfilm widmen.
Neben dem Eröffnungsfilm „Darkroom“ zeigt das Fes-tival drei Filme zu Ehren von Regisseur Rosa von Praunheim, der für seine Verdienste um den deut-schen Filmnachwuchs mit dem Ehrenpreis ausge-zeichnet wird. Er wird alle Vorführungen persönlich in Publikumsgesprächen begleiten. Mit Heike Makatsch widmet das Festival einer der erfolgreichsten deut-schen Schauspielerinnen sein diesjähriges Tribute. Aus ihrem über 50 Filmen umfassenden Werk werden vier Werke gezeigt. Sie ist bei den Vorführungen am Freitag und Samstag für Filmgespräche anwesend. Am 11. Januar, 14 bis 18 Uhr (Ausgabe der Wartemar-ken ab 10 Uhr) öffnet die neue Location von Lolas Bist-ro im ehemaligen C&A-Kaufhaus ihre Pforten für die „Blaue Stunde“, dem Start des Kartenvorverkaufs.

Infos: Telefon (06 81) 9 06 89-0, www.ffmop.de. red./jj

Saarbrücken 
macht blau
41. Filmfestival Max Ophüls Preis

Heike Makatsch ist Ehrenpreisträgerin des Festivals.  
Foto: Klüter

* Gilt nicht für Aktionsangebote. Keine Doppelrabattierung.  
Nur  ein Gutschein pro Person.

auf ein Produkt Ihrer  
Wahl aus unserem nicht  

verschreibungspflichtigen, 
vorrätigen Sortiment.

Trierer Str. 1 · 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 - 70 96 09 33 
Fax: 0681 - 70 96 09 34
Inh. Gabriele Sandner  

IN DER EUROPA-GALERIE

Ihr PLUSPUNKT GUTSCHEIN
vom 30.11. bis 05.12.20:

ANZEIGE

seit über 55 Jahren

über

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!FACHGESCHÄFT

Dieses und weitere Angebote fi nden Sie in unserem beiliegenden Werbeprospekt.

Kaffeevollautomat ECAM 23.463.B
Bestell-Nr.: 375 533

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!
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ohne 
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Sonderposten
begrenzte Stückzahl
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen

Die Glaswerkstatt GmbH

GLASREPARATUR
SOFORTDIENST

Tel. 06894-9665600

Die Nummer 1 in St. Ingbert

Ihre Glaserei
Reparaturdienst • Glashandel • Glas- und Spiegelzuschnitte

Geschäftsführer: Christian Groh
Oststraße 84 · 66386 St. Ingbert
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auf ein Produkt Ihrer  
Wahl aus unserem nicht  

verschreibungspflichtigen, 
vorrätigen Sortiment.

Trierer Str. 1 · 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 - 70 96 09 33 
Fax: 0681 - 70 96 09 34
Inh. Gabriele Sandner  

IN DER EUROPA-GALERIE

Ihr PLUSPUNKT GUTSCHEIN
vom 30.11. bis 05.12.20:

Wochenspiegel Saarbrücken Amtl. Mitteilungsblatt der Landeshauptstadt Saarbrücken I Verlagsbüro Saarbrücken I Bleichstraße 21–23 I 66111 Saarbrücken I Tel. (0681) 38802-0 I Mediaberatung (0681) 38802-127 I Redaktion (0681) 38802-160 I Kartenservice (0681) 38802-0 I Zustellservice (0681) 38802-333 I www.wochenspiegelonline.de

ANZEIGE

seit über 55 Jahren

über

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!FACHGESCHÄFT

Dieses und weitere Angebote fi nden Sie in unserem beiliegenden Werbeprospekt.

Kaffeevollautomat ECAM 23.463.B
Bestell-Nr.: 375 533

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!
Wir wollen, dass Sie zufrieden sind!

Gerät 
ohne 
Deko

Gratis: 1 Kilogramm Kimbo Bohnenkaffee + 500 Gramm DeLonghi ECODecalk Entkalker

399.-
ANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOT

DER WOCHE

Bestell-Nr.: 375 533

ANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOTANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEDER WOCHEDER WOCHEANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOTANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEDER WOCHEANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOTANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEDER WOCHEDER WOCHEDER WOCHEANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOTANGEBOTANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOTANGEBOT
DER WOCHEDER WOCHEANGEBOT

Sonderposten
begrenzte Stückzahl
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen

R E I F E N
PALACEK

GmbH

BEXBACH
Am Butterhügel 1
Fax (0 68 26) 5 18 14

Tel.: 0 68 26/30 01

www.reifen-palacek.de

St. Annenstraße 6 • 66606 St. Wendel
06851-7585

EP: Sander • www.ep-sander.de

beste

Beratung,
bester
Service
und der beste
Preis
der Stadt!

Wir reparieren
alle Fabrikate

– egal wo gekauft –

Wir installieren:
Sat-Anlagen,

Telefonanlagen,
Videoüberwachung,

Netzwerktechnik,
Heimvernetzung,

Multimedia

TV
SAT

Elektrogeräte
Einbaugeräte

Hifi
Notebook

KAFFEEVOLL-
AUTOMATEN

V
Partner d

er

TÜV-Prüfstelle
am Tholeyer Berg
in St. Wendel

Ihr Wunschtermin unter:
06851/8000076

TÜV + AU
für alle Fahrzeuge bis 3,5 t

Tholeyer Straße 17
66606 St. Wendel

Fliesen
Sanitär
3000 m2 Ausstellung

66450 BEXBACH
Ortseingang aus Richtung

Homburg, Kleinottweilerstr. 88
(0 68 26) 44 97 + 44 98

MIT ALLEN SINNEN
   BAD ERLEBEN.

Wellesweilerstraße 278-280  |  66538 NK www.haustechnik-martin.de

MIT ALLEN SINNEN

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Bad + Heizung

SAARBRÜCKEN. 2.170 Zeichen. Für wahre Filmliebha-ber beginnt das Jahr 2020 erst mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis: Vom 20. bis zum 26. Januar steht dann zum 41. Mal Saarbrücken im Zeichen der Blauen Herzen, dem Symbol des Festivals. Max Ophüls, in Saarbrücken geboren, gilt als einer der großen euro-päischen Regisseure des 20 Jahrhunderts. Das Festival steht für die Entdeckung junger Talente aus Öster-reich, Deutschland und der Schweiz. 
In den Festivalkinos CineStar Saarbrücken, camera zwo und Kino achteinhalb werden 149 Filme in 247 Vorstellungen präsentiert. Davon laufen allein 63 Wer-ke in den Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumen-tarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm. Auch die Pro-grammreihen außerhalb des Wettbewerbs halten eine gewohnte Bandbreite an spannenden Produktionen bereit.

In den Festivalkinos CineStar Saarbrücken, camera zwo und Kino achteinhalb werden 149 Filme in 247 Vorstellungen präsentiert. Davon laufen allein 63 Wer-ke in den Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumen-tarfilm, Erstmalig werden die besten deutschsprachi-gen langen und kurzen Nachwuchsfilme aus dem zu-rückliegenden Produktionsjahr in der offiziellen Aus-wahl der beiden Reihen MOP-Watchlist und MOP-Shortlist schen Beiträgen ergänzt. Daneben bie-tet die me, während sich in der MOP-Shortlist vier Pro-gramme dem Spiel-, dem Dokumentar-, dem Animati-ons- und Experimentalfilm widmen.
Neben dem Eröffnungsfilm „Darkroom“ zeigt das Fes-tival drei Filme zu Ehren von Regisseur Rosa von Praunheim, der für seine Verdienste um den deut-schen Filmnachwuchs mit dem Ehrenpreis ausge-zeichnet wird. Er wird alle Vorführungen persönlich in Publikumsgesprächen begleiten. Mit Heike Makatsch widmet das Festival einer der erfolgreichsten deut-schen Schauspielerinnen sein diesjähriges Tribute. Aus ihrem über 50 Filmen umfassenden Werk werden vier Werke gezeigt. Sie ist bei den Vorführungen am Freitag und Samstag für Filmgespräche anwesend. Am 11. Januar, 14 bis 18 Uhr (Ausgabe der Wartemar-ken ab 10 Uhr) öffnet die neue Location von Lolas Bist-ro im ehemaligen C&A-Kaufhaus ihre Pforten für die „Blaue Stunde“, dem Start des Kartenvorverkaufs.

Infos: Telefon (06 81) 9 06 89-0, www.ffmop.de. red./jj

Saarbrücken 
macht blau
41. Filmfestival Max Ophüls Preis

Heike Makatsch ist Ehrenpreisträgerin des Festivals.  
Foto: Klüter

Titelkopf klein
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Titelkopf klein
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Titelkopf klein
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* alle Preise in EURO zzgl. MwSt.  ** Alle Ausgaben sind beliebig miteinander kombinierbar. Grundpreis = mm-Preis inkl. 15 % Agenturprovision (AE). Ermäßigte Grundpreise = Direktkundenpreis.

Belegungen** mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis

s/w 4c  s/w 4c s/w 4c  s/w 4c

Gesamt Saarland 1.447,95 1.949,33 17.664,99 23.781,77 5.067,83 6.822,64 24.730,99 33.294,47

Saarbrücken Stadt (SBR) 365,40 494,03 4.457,88 6.027,11 1.278,90 1.729,09 6.241,03 8.437,95

Saarbrücken Land (SBR LAND) 274,05 370,65 3.343,41 4.521,93 959,18 1.297,28 4.680,77 6.330,70

Landkreis Saarlouis (SLS) 333,38 449,40 4.067,18 5.482,68 1.166,81 1.572,90 5.694,05 7.675,75

Landkreis Merzig-Wadern (MZG) 169,05 229,95 2.062,41 2.805,39 591,68 804,83 2.887,37 3.927,55

Landkreis Neunkirchen (NKW) 232,05 312,38 2.831,01 3.810,98 812,18 1.093,31 3.963,41 5.335,37

Landkreis St. Wendel (WND) 171,68 231,00 2.094,44 2.818,20 600,86 808,50 2.932,21 3.945,48

Saarpfalz-Kreis (SPF) 310,28 420,00 3.785,36 5.124,00 1.085,96 1.470,00 5.299,50 7.173,60

Zweibrücken (ZWB)

DieWoch Zweibrücken (ZWB) 135,98 185,33 1.658,90 2.260,97 475,91 648,64 2.322,45 3.165,35

Grundpreise* 1 – Titelkopf klein 2 – Titelfuß klein 3 – Titelkopf groß 4 – Titelfuß groß

Belegungen** mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis mm-Preis

s/w 4c  s/w 4c s/w 4c  s/w 4c

Gesamt Saarland 1.230,60 1.656,90 15.013,32 20.214,18 4.307,10 5.799,15 21.018,65 28.299,85

Saarbrücken Stadt (SBR) 310,80 420,00 3.791,76 5.124,00 1.087,80 1.470,00 5.308,46 7.173,60

Saarbrücken Land (SBR LAND) 233,10 315,00 2.843,82 3.843,00 815,85 1.102,50 3.981,35 5.380,20

Landkreis Saarlouis (SLS) 283,50 382,20 3.458,70 4.662,84 992,25 1.337,70 4.842,18 6.527,98

Landkreis Merzig-Wadern (MZG) 143,85 195,30 1.754,97 2.382,66 503,48 683,55 2.456,96 3.335,72

Landkreis Neunkirchen (NKW) 197,40 265,65 2.408,28 3.240,93 690,90 929,78 3.371,59 4.537,30

Landkreis St. Wendel (WND) 145,95 196,35 1.780,59 2.395,47 510,83 687,23 2.492,83 3.353,66

Saarpfalz-Kreis (SPF) 263,55 357,00 3.215,31 4.355,40 922,43 1.249,50 4.501,43 6.097,56

Zweibrücken (ZWB)

DieWoch Zweibrücken (ZWB) 115,50 157,50 1.409,10 1.921,50 404,25 551,25 1972,74 2.690,10

Ermäßigte Grundpreise* 1 – Titelkopf klein 2 – Titelfuß klein 3 – Titelkopf groß 4 – Titelfuß groß

1 – Titelkopf klein = 2/251 – Titelkopf klein = 2/25 2 – Titelfuß klein = 5/122 3 – Titelkopf groß = 7/25 4 – Titelfuß groß = 7/122
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Ihr  STArKEr  PArTNEr
Anzeigensatz  |  Bildbearbeitung  |  Kreativleistungen und Layout  |  Online-Werbemittel  |  System-Hosting

Layout, Gestaltung, Umbruch – die Herstellung jeglicher 
 Akzidenzdrucksachen gehört zu unserem Portfolio.  

Unser Service reicht hierbei von der Idee bis zur fertigen Druckdatei. 

Wir setzen nach Ihren Vorgaben und Gestaltungsrichtlinien  
oder werden auf  Wunsch selbst kreativ. 

Ob Broschüren, Magazine, Prospekte, Bücher, Flyer,  
Geschäftspapiere, Banner,  Logoentwicklung, ...  
Was immer Sie benötigen: sprechen Sie uns an!

www.typoserv.de

Gutenbergstraße 11–23  |  66117 Saarbrücken  |  Tel. 0681 / 3 88 02-180  |  Mail: info@typoserv.de
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SCHWALBACH
66773

KIRKEL
66459

DILLINGEN
66763

SAARWELLINGEN
66793

SAARLOUIS
66740

ENS-
DORF
66806

WALLERFANGEN
66798

REHLINGEN/
SIERSBURG

66780

BECKINGEN
66701

W EISKIRCHEN
66709

VÖLKLINGEN
66333

W ADGASSEN
66787

LOSHEIM
66679

SCHMELZ
66839

MERZIG
66663

66706
PERL

BOUS
66359

PÜTT-
LINGEN
66346

NALBACH
66809

BLIESKASTEL
66440

SAARBRÜCKEN

MANDEL-
BACHTAL
66399

SPIESEN-
ELVERSBERG

66583

ST. WENDEL
66606

MARPINGEN
66646

FREISEN
66629

OBERTHAL
66649 NAMBORN

66640

THOLEY
66636

OTTWEILER
66564

SULZBACH
66280

QUIER-
SCHIED
66287

W ADERN
66687

LEBACH
66822

HEUSWEILER
66265

EPPELBORN
66571

KLEIN-
BLITTERS-
DORF
66271

GERSHEIM
66453

MERCH-
WEILER
66589

NOHFELDEN
66625

GROSSROSSELN
66352

ÜBERHERRN
66802

HOMBURG
66424

BEXBACH
66450

NONNWEILER
66620

ST. INGBERT
66386

66299
FRIEDRICHSTHAL

METTLACH
66693

ILLINGEN
66557

DUDWEILER
66125

RIEGELS-
BERG
66292

NEUNKIRCHEN
66538
66539
66540

ZWEIBRÜCKEN
STADT
66482

+ Stadtteile

ZWEIBRÜCKEN
LAND

SCHIFF-
WEILER
66578

Gebiet

S

Gebiet

W
Gebiet

O

Gebiet

N

Zweibrücken

VerbreituNgsgebiet gebietsstruktur

Gebiet W 
Auflage 143.710

Gebiet N 
Auflage 108.970

Gebiet O 
Auflage 69.110

Gebiet S 
Auflage 160.970

Zweibrücken 
Auflage 21.410
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Preise gebietsstruktur*

Kontaktanzeigen

Belegungen** Art des Preises s/w  4c

Gesamt Saarland Grundpreis 19,72 29,53

ermäßigter Grundpreis 16,76 25,10

Gebiet Süd Grundpreis 6,22 9,31

ermäßigter Grundpreis 5,28 7,92

Gebiet West Grundpreis 5,86 8,77

ermäßigter Grundpreis 4,98 7,46

Gebiet Nord Grundpreis 4,04 6,03

ermäßigter Grundpreis 3,43 5,12

Gebiet Ost Grundpreis 3,62 5,45

ermäßigter Grundpreis 3,08 4,63

Zweibrücken Grundpreis 1,76  2,40  

ermäßigter Grundpreis 1,50  2,05  

Rubriken

Belegungen** Art des Preises s/w 4c

Gesamt Saarland Grundpreis 14,48 19,49

ermäßigter Grundpreis 12,31 16,57

Gebiet Süd Grundpreis 5,75 7,78

ermäßigter Grundpreis 4,89 6,62

Gebiet West Grundpreis 4,53 6,11

ermäßigter Grundpreis 3,84 5,20

Gebiet Nord Grundpreis 3,63 4,89

ermäßigter Grundpreis 3,09 4,16

Gebiet Ost Grundpreis 3,10 4,20

ermäßigter Grundpreis 2,64 3,57

Zweibrücken Grundpreis 1,35 1,85

ermäßigter Grundpreis 1,16 1,58

Private Kleinanzeigen im Fließsatz
Der Preis für private Kleinanzeigen 
im Fließsatz beinhaltet bereits die 
gesetzliche MwSt.

Wir veröffentlichen Ihre 
Kleinanzeigen im Fließsatz auch 
kostenlos im Internet unter  
folgender Adresse:  
www.WochenspiegelOnline.de

Belegungen** bis drei Zeilen jede weitere Zeile

GA Saarland 9,98 3,36

Gebiet Süd 4,20 1,68

Gebiet West 4,41 1,89

Gebiet Nord 3,05 1,58

Gebiet Ost 2,52 1,26

Zweibrücken 0,74 0,42

Chiffre-Gebühr

bei Abholung 3,50

bei Zusendung der Offerten 6,50

* alle Preise in EURO zzgl. MwSt.  ** Alle Ausgaben sind beliebig miteinander kombinierbar. Grundpreis = mm-Preis inkl. 15 % Agenturprovision (AE). Ermäßigte Grundpreise = Direktkundenpreis.



 Preisliste Nr. 25 - gültig ab 1. Januar 2023

Satzspiegel: 326 x 480 mm Abdruckgröße Rheinisches Format (3.360 mm) 
Satzspiegel Tabloid: 232 x 326 mm halbes Zeitungsformat 
Satzspiegel Panorama 676 x 480 mm 
 Seitenteilige Panorama-Anzeigen nur blattbreit, 
 in der Mindesthöhe 260 mm. 
 Alleinplatzierung von Panorama-Anzeigen 
  erst ab mindestens 360 mm Höhe möglich.

SPALTENZAHL UND -BREITE:

Anzeigenteil: 7 Spalten à 44 mm

Textteil: 7 Spalten à 44 mm

Zwischenschlag: 3 mm

Druckverfahren: Offsetdruck

Druckform: Computer-to-Plate (CTP)

Rasterpunktform: Elliptischer Rasterpunkt

Rasterweite: 48 Linien/cm

Tonwertumfang: Licht: 5 %; Tiefe: 87 %

Farben:  Die Farben für die Produktion der Wochenspiegel-Ausgaben 
werden ausschließlich 4c aus den Skalenfarben (Cyan, Magenta, 
Yellow, Schwarz) produziert. 
Der Datenlieferant ist für die Richtigkeit der technischen 
Daten verantwortlich. Der Verlag übernimmt die Originaldaten 
unverändert. Geringe Farbabwei chungen sind drucktechnisch 
bedingt und nicht zu vermeiden.  
Wird vom Kunden keine verbindliche und aussagekräftige 
Farbvorlage geliefert, wird die Farbe vom Verlag nach den vorlie-
genden Informationen produziert. 

Farbmanagement:  Verwenden Sie für den CMYK-Arbeitsfarbraum das ICC-Profil 
„ISOnewspaper26v5“

Tonwertsumme:  Die maximale Tonwertsumme (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz) 
liegt bei 220 %. 
Wenn die Tonwertsumme der dunkelsten Bildstelle dem 
Maximalwert nahe kommt, sollte der Tonwert des Schwarz minde-
stens 85 % betragen.

Tonwertzunahme:  Im 40-%-Kontrollfeld liegt die Tonwertzunahme bei ca. 26% (± 
4 %) für Schwarz und Buntfarben.

Druckunterlagen:  Für Anzeigen werden ausschließlich digitale Daten als 
Druckunterlagen angenommen. 
Beachten Sie bitte die Informationen zur Datenübertragung.

Datenübertragung:  Senden Sie uns bitte vorzugsweise die Daten als PDF  
(Format: PDF-X3). Nur in Ausnahmefällen und nach  
vorheriger telefonischer Absprache werden generische  
Dateien entgegengenommen.

  Vergeben Sie bitten den Daten eindeutige Namen  
(z. B. Kundenname) damit eine fehlerfreie Zuordnung 
zu dem Auftrag gewährleistet ist.

  Aus Office-Dateien (Word, Excel) werden die Texte übernommen. 
Eingebundene Logos müssen die notwendige Auflösung haben, um 
produziert werden zu können.  
Nicht mitgelieferte Schriften werden ersetzt. 

  Bezogen auf das Ausgabeformat sollte die Bildauflösung  
bei mindestens 200 dpi für Halbtondaten schwarz/weiß  
und Farbe (Fotos) und mindestens 600 (optimal 1270) dpi  
für Strichbilder liegen.

  Für weitere technische Fragen steht Ihnen TypoServ  
gerne unter Tel. 0681 38802-180 zur Verfügung.

E-Mail:  satz@typoserv.de

Information:  Alle Ausgaben des Wochenspiegels werden nach im Zeitungsdruck gültigen ISO 12647-3:2005 gedruckt.

WocheNblätter

Technische Angaben

Spaltenzahl

mm Breite

1 2 3 4 5 6 7

44 91 138 185 232 279 326

Angabe der Spaltenmaße

10
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Format:  Maximal 245 x 340 mm  
Minimal 105 x 148 mm  
Andere Formate auf Anfrage

Einschränkung des Formats:  Prospekte, die aus technischen oder gestalterischen Gründen  
wie Bestandteile des Wochenblattes aussehen, dürfen das Format  
245 x 340 mm nicht überschreiten. Dies gilt insbesondere  
für Prospekte, die auf Rotationspapier gedruckt werden. 
Zur Gewährleistung des technischen Ablaufes beim Beilegen  
benötigen wir vorab ein Muster der Prospekte.

Gewicht:  Mindestgewicht 5,5 Gramm pro Exemplar 
Höchstgewicht 70 Gramm pro Exemplar

Papierqualität:  Einzelblätter: Format DIN A6 mindestens 350 g/qm 
Format größer DIN A6 bis DIN A5 mindestens 200 g/qm 
Format größer DIN A5 bis DIN A4 mindestens 120 g/qm 
Format größer DIN A4 mindestens 60 g/qm.  
Formate größer DIN A4 sind auf eine Größe im Bereich DIN A4  
(210mm x 297mm) zu falzen. 
Mehrseitig: Flächengewicht im jeweils möglichen Maximalformat: 
ab 4 bis 6 Seiten mindestens 60 g/qm 
ab 8 Seiten mindestens 50 g/qm

Teilbelegung:  Die Differenzierung der Belegung nach Orten ist möglich.  
Prospektbeschaffenheit:  Die Prospekte sollen rückengefalzt, rückengeleimt oder auch  

klebegebunden sein. Prospekte mit Draht-Rückenheftung  
können nur bedingt verarbeitet werden. Der Falz darf  
eine Länge von 148 mm nicht unterschreiten. 
Die Prospekte sind auf Paletten anzuliefern und müssen  
eine exakte buchbinderische Verarbeitung haben. Die Prospekte  
müssen planliegen und können in Stapeln zu 180 Grad verschränkt  
abgesetzt werden, möglichst ohne Umreifung. Die Anlieferung von 
gewickelten Produkten ist nur auf Anfrage möglich.

Fremdanzeigen: Die Prospekte dürfen keine Fremdanzeigen enthalten.
Mindestauflage: 5.000 Exemplare
Musterexemplar:  Vorab-Versand von zwei Musterexemplaren an die Anzeigenabteilung 

der Saarländischen Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH
Dispositionsschluss: Für Samstagsverteilung: Dienstag der Verteilwoche, 15.00 Uhr
Rücktrittstermin: 14 Tage vor dem Erscheinungstermin
Anlieferung:  Die Prospekte müssen frei Haus angeliefert werden. Für die Abholung 

von Prospekten innerhalb des Verbreitungsgebietes werden die 
Selbstkosten berechnet. 
Anlieferung der Prospekte nur mit Lieferschein.

Anlieferungstermin:  Die Anlieferung kann montags bis donnerstags von 7.00 bis 17.00 Uhr, 
freitags von 7.00 bis 15.30 Uhr erfolgen.  
Letzter Anlieferungstermin ist mittwochs, 16.00 Uhr.

Versandanschrift:  Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH, 
Druckhaus Saarbrücker Zeitung, Untertürkheimer Straße 15, 
Industriegebiet Süd, 66117 Saarbrücken, Warenannahme II

Verteiltermin: Samstag

Verteilungen unter 5.000 Exemplaren - Preis auf Anfrage.

beilageN zum WocheNeNde

Preise in EURO (pro 1.000 Exemplare, alle Preise zuzüglich MwSt.) Technische Angaben

Die Verteilung erfolgt in allen Städten und Gemeinden gemäß dem für unser Wochenblatt  
gültigen Verteilplan zuzüglich Zweibrücken. Der detaillierte Verteilplan  
mit exakten Stückzahlen wird Ihnen auf Wunsch zugesandt.

Verteilgebiet und Verteilerplan

Beachten Sie bitte die gesonderten Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Verteilaufträgen 
auf Seite 15.

Die Prospekt- und Katalogverteilung wird von unseren ortsansässigen Zustellern  
ausschließlich im Verbreitungsgebiet unserer Wochenblätter durchgeführt.  
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Verteilgebiet nach Orten anhand des Verteilerplanes  
individuell auf Ihr Einzugsgebiet zuzuschneiden. Die Verteilung erfolgt an alle erreichbaren 
Adressen, und damit voll haushaltsabdeckend, für Ihre intensive Werbung.

Verteilqualität

Leporello-  
und Fensterfalz
können nicht  
verarbeitet werden.

Falzarten

Gefalzte Beilagen müssen im Kreuz-, Wickel- oder Mittenfalz verarbeitet sein.

Kreuzfalz LeporellofalzWickelfalz FensterfalzMittenfalz

Einzelgewicht Grundpreis Ermäßigter Grundpreis

bis 10 g 78,88 67,06
bis 20 g 86,46 73,49
bis 30 g 93,27 79,28
bis 40 g 100,36 85,31
bis 50 g 108,20 91,97
Mehrpreis für jede  
weitere angefangene 5 g

12,56 10,68
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80.000 Exemplare**

 
Technische Informationen

1sp =  44 mm 4sp = 191 mm 
2sp =  93 mm 5sp = 240 mm 
3sp = 142 mm 6sp = 289 mm

Satzspiegel (inkl. Datumszeile):  
289 mm breit x 450 mm hoch

redaktioneller Satzspiegel:  
289 mm breit x 435 mm hoch

Spalten-Zwischenschlag: 5 mm

* *Verteilung nach Geomarketingkriterien an Endverbraucher 
mit gehobener Kaufkraft. Zustellung Teilauflage  
per Postversand an über 1.500 ausgewählte Entscheider  
in der saarländischen Wirtschaft.

10 | 2021

Seite 3

405168

Die Montan-Stiftung-Saar wurde am 07. September 2001 im Rah-

men der „saarländischen Hüttenlösung“ gegründet. Es war der 

Startschuss für eine neue Ära innerhalb der saarländischen Stahl-

industrie.
Mit der Stiftung sollten die Besitzverhältnisse der Stahlindustrie im 

Saarland neu geordnet werden, um die Zukunftsfähigkeit der Unter-

nehmen und die Arbeitsplätze in der Branche langfristig zu sichern. 

Seit 2001 ist die Stiftung nun ein Garant für die Stabilität der saar-

ländischen Stahlindustrie. Getreu des Stiftungszwecks ist sie auch 

als Förderer von Bildung und Wissenschaft ein Bestandteil der saar-

ländischen Hochschullandschaft geworden.
In einem Markt, der geprägt ist von Überkapazitäten, strukturellen 

Problemen, Billigimporten und ungewissen Rahmenbedingungen 

vermittelt das Stiftungsmodell auch heute den Unternehmen eine 

Sicherheit, um die sie viele andere aus der Branche beneiden. Aus 

dieser Position heraus konnte auch die Akquise des Schienenwerks 

in Hayange und des Stahlwerks Ascoval in St. Saulve durch die SHS 

– Stahl-Holding-Saar und deren Tochter Saarstahl realisiert werden. 

Beide Werke sind eine wichtige Ergänzung für das Portfolio der 

saarländischen Stahlunternehmen im Hinblick auf die Mobilitäts-

wende und die Produktion von CO2-armem Stahl. Die Akquisition 

gliedert sich nahtlos in die Strategie von Saarstahl und Dillinger im 

Hinblick auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und struktu-

rellen Transformation ein. Hier setzt auch der sehr aktive Hebel der 

Stiftung an. Als verlässlicher Partner für die Bewältigung aktueller 

Probleme möchte man Taktgeber für Transformationsprozesse sein. 

Ziel ist es, gemeinsam mit der Politik mit Vollgas die Transforma-

tion zu bewältigen, dabei aber immer Vernunft und Weitsicht wal-

ten zu lassen. Um hier im internationalen Wettbewerb an führender 

Stelle zu stehen, benötigt es eine langfristige Planungssicherheit. 

Die saarländische Stahlindustrie braucht verlässliche Regularien, 

die von der Politik im Schulterschluss gesetzt werden.

Einen weiteren Schritt hin zu einer erfolgreichen Transformation ist 

man bereits gegangen. Durch die Diversität der SHS – Stahl-Hol-

ding-Saar, u. a. auch im Bereich der Windenergie, gehört man mit 

den Töchtern Dillinger und Steelwind Nordenham im Weltgeschäft 

Offshore Wind zur ersten Liga. Um weiterhin die Zukunftsfähigkeit der saarländischen Stahlunter-

nehmen garantieren zu können, geht die Stiftung selbst neue Wege: 

„Unser Ziel ist es, mit neuen Geschäftsmodellen neue Märkte zu 

erschließen, damit die Stiftung auch in Zukunft der stabile Anker 

für unsere Stahlindustrie an der Saar bleiben kann. Nur so werden 

wir unserer Verantwortung auch tatsächlich gerecht“, erläutert der 

Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Reinhard Störmer, den 

Ansatz zur weiteren Entwicklung der Stiftung.
Die Stiftung erschließt neue Geschäftsfelder und will zum innovati-

ven Vorreiter werden. Dafür hat sie bereits maßgebliche Schritte 

unternommen. Zwei neue Gesellschaften wurden gegründet und 

eine bestehende in die Stiftung integriert. Reinhard Störmer dazu: 

„Das Kuratorium der Stiftung ist davon überzeugt, dass Innovatio-

nen die Grundlage für eine ökonomisch erfolgreiche Zukunft sind. 

Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit den besten Forschungsinsti-

tuten im Saarland ein Inno-Cluster I:4.0 zu gründen.“ Die Stiftung 

werde hier das Montan-Innovation-Lab-Saar und die Montan-Ven-

tures-Saar einbringen, um innovative Forschungsergebnisse in ver-

marktungsfähige Produkte zu verwandeln, so Störmer weiter.

Davon profitieren sollen gerade auch die beiden Unternehmen Dil-

linger und Saarstahl. Wenn es gelingt, im Rahmen des Clusters 

neue Geschäftsmodelle zu finden und zu entwickeln, sind die bei-

den Stahlunternehmen die ersten, die die Ergebnisse nutzen kön-

nen. Darüber hinaus erhalten die SHS – Stahl-Holding-Saar 

und ihre Töchter einen neuen Zugang zu den Forschungs-

instituten und den Fachkräften von morgen. „Wir wollen 

einen neuen Geist der Offenheit für neue Ideen und 

Ansätze in die Stahlunternehmen einbringen. Darin 

sehe ich eine wesentliche Chance für unsere Zu-

kunft“, erklärt Reinhard Störmer die Beweggrün-

de der Neuausrichtung.Die Perspektive der Stiftung richtet sich nun auf 

die nächsten zehn bis 20 Jahre und will von 

einer stabilen Basis aus noch besser werden. 

Ziel ist dabei, den Status der Montan-Stiftung-

Saar als wichtigste Industriestiftung des Landes 

nachhaltig und langfristig zu stärken. Das ist ein 

wesentliches Stück Zukunftssicherung für die 

Stahlindustrie an der Saar.  
red.

Stabilität für die Zukunft 20 JAHRE MONTAN-STIFTUNG-SAAR

Blick in den Steuerstand im Walzwerk der Dillinger Hütte.  
Foto: Uwe Braun, SHS – Stahl-Holding-Saar 

Auf dem Inspektionsbett werden die Abmessungen und die Oberflächen der Bleche oder Walztafeln 

kontrolliert.  

Foto: Uwe Braun, SHS – Stahl-Holding-Saar

Wir können unser  wichtigstes Ziel, nämlich  den langfristigen Erhalt unserer Stahlindustrie,  nur dann erreichen,  wenn sich die Stiftung und alle dazugehörigen  Unternehmen kontinuierlich 
weiterentwickeln und wir uns in neue und innovative Geschäftsfelder  hineinbegeben.

Reinhard Störmer, Vorsitzen-der des Kuratoriums der Montan-Stiftung-Saar Foto: pr

Um den Schritt  in den Aufbau von Geschäfts-
modellen und in Ausgründun-gen gehen zu können, sind Anwendungsmöglichkeiten, 
ein Netzwerk zu Know-how-Trägern und vor allem auch Finanzmittel notwendig –  Voraussetzungen, über die viele Ideengeber nicht verfügen, wir als Stiftung aber bereitstellen können.

Stefan Rauber, Geschäftsfüh-rer der Montan-Stiftung-Saar zu den Neugründungen Montan-Innovation-Lab-Saar und Montan-Beteiligungs-gesellschaft-Saar 
Foto: pr

HISTORISCHE WEGMARKEN 18. Mai 1993:   Die Saarstahl AG stellt den Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens.

 7. September 2001:   Erzielen der sogenannten Hüttenlösung: Die Montan-Stiftung-Saar wird durch die 

AG der Dillinger Hüttenwerke und die Saarstahl AG gegründet. Vorsitzender des 

Kuratoriums wird Jean Lang.

 25. Oktober 2001:   Gründung der SHS – Struktur-Holding-Stahl GmbH & Co. KG aA.. Diese hält 15 

Prozent der Anteile an der DHS - Dillinger Hütte Saarstahl AG und 74,9 Prozent an 

der Saarstahl AG. Das Saarland verkauft seine Anteile an der Saarstahl AG und der 

DHS - Dillinger Hütte Saarstahl AG an die SHS, womit die vollständige Privatisie-

rung der saarländischen Stahlindustrie hergestellt ist.

 11. Dezember 2001:   Ende des Konkursverfahrens der Saarstahl AG.

 7. September 2007:   Dr. Michael Müller wird Vorsitzender des Kuratoriums.

 Dezember 2008:   Mit dem Erwerb von weiteren 21,17 Prozent der bisher von ArcelorMittal gehalte-

nen Aktien an der DHS werden die Besitzverhältnisse der saarländischen Stahl-

industrie neu geordnet. Die SHS hält fortan 26,17 Prozent an der DHS, Saarstahl 

unverändert 33,75 Prozent, ArcelorMittal 30,08 Prozent und die DHS selbst 10 

Prozent der eigenen Aktien. Die neue Anteilseigner-Struktur ermöglicht eine 

engere Zusammenarbeit von Dillinger und Saarstahl über die bestehende 

Kooperation bei ZKS, ROGESA und Einkaufsgesellschaft der Dillinger Hütte und 

Saarstahl hinaus.
 25. März 2010:   Die SHS, bisher reine Beteiligungsgesellschaft, wird umbenannt  

in SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KG aA  
und übernimmt fortan aktiv Aufgaben für 

Dillinger und Saarstahl zur Umsetzung 
weiterer Synergien. 

 7. März 2019:   Reinhard Störmer wird Vorsitzender 
des Kuratoriums.

 Im Laufe 2021:   Die SHS Ventures Steel wird in Montan-Ventures-Saar umfirmiert.  
Die Montan-Innovation-Lab-Saar und die Montan-Beteiligungs gesellschaft-Saar werden gegründet.

ÜBER DIE MONTAN-STIFTUNG-SAARDie Montan-Stiftung-Saar ist Eigentümerin der 
SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA.  

Damit ist sie indirekt Eigentümerin der Saarstahl AG  
und Mehrheits anteilseignerin der AG der  Dillinger Hüttenwerke. 

Das Kuratorium der Stiftung wird für eine Amtszeit  
von sechs Jahren gewählt.  

Die nächste Wahl findet im September 2025 statt.  

Kuratoriumsvorsitzender ist Reinhard Störmer.  
Die Geschäftsführung liegt in den Händen  von Stefan Rauber. Die Montan-Stiftung-Saar versteht sich  

auch als Innovationstreiber  in der Region.
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PLUSCARD ist sowohl  technischer Dienstleister als auch Service-Dienstleister.  
Das bedeutet, dass die Verarbeitung einer Kreditkartenzahlung – im Geschäft  
oder im Internet – über den saarländischen Spezialdienstleister abgewickelt wird  
und außerdem der telefonische Kundenservice bei allen Fragen zur Karte an  
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zu erreichen ist.

Ein Vierteljahrhundert höchste IT-Kompetenz feiert der saarländi-
sche Kreditkarten-Processor PLUSCARD in diesem Jahr. Seit dem 
30. Juli 1996 schreibt das Unternehmen als „Service-Gesellschaft 
für Kreditkarten-Processing mbH“ seine eigene Erfolgsgeschichte: 
von einer Abteilung des früheren saarländischen Rechenzentrums 
der Sparkassen im Saarland zum erfolgreichen Kreditkarten- 
Processor in der Sparkassen-Finanzgruppe. PLUSCARD agiert als 
IT- und Service-Dienstleister im Hintergrund für Kreditinstitute. 
Zudem kümmert sich der Karten-Experte darum, dass Kreditkarten 
bei Zahlungen sowohl im Geschäft als auch im Online-Shop 
 eingesetzt werden können. Er trägt die Verant-
wortung dafür, dass der korrekte Betrag  
vom richtigen Konto abge-
bucht wird, und steuert 
die Erstellung der in-
dividuellen Kar-
tenabrech-
nung – ob 
digital oder 
per Post.

Beste Perspektiven für die Zukunft 

Das Thema Ausbildung ist außerdem ein 
wichtiger Bestandteil des fortschrittli-
chen IT- und Service-Dienstleisters. In ins-
gesamt vier Ausbildungsberufen werden jungen 
Menschen neue Perspektiven in einem spannen-
den Bereich eröffnet. Dabei geht es in erster Linie 
darum, für den unternehmenseigenen Bedarf aus-
zubilden. So wird auch bei neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern besonderer Wert auf die Einarbei-
tung in das meist völlig unbekannte Thema „Kredit-
karte“ gelegt. Ein eigenes Team von internen Trainerin-
nen und Trainern ist für die fachspezifische Einarbeitung zu-
ständig. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist PLUSCARD 
zudem sehr wichtig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden stets 
gefördert und es wird ermöglicht, neben der beruflichen Tätigkeit 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Weit mehr als nur bezahlen

Die Kreditkarte als Zahlungsmittel ist heute unentbehrlich und mit 
ihr natürlich PLUSCARD als technischer Kreditkarten- und Service-
Processor. Das Unternehmen agiert als Schnittstelle zwischen den 
Kreditinstituten, den Karteninhabern, den Kartengesellschaften 
Mastercard und Visa und der hochkomplexen IT zum Einsatz von 
Kreditkarten. Das anfänglich reine Zahlungsmittel „Kreditkarte“ 
gewinnt weiterhin an Verbreitung, Einsatzmöglichkeiten und viel-
seitigen Funktionen. Dazu zählen zahlreiche interessante Versiche-
rungsleistungen und spezielle Mehrwerte, wie beispielsweise das 
kontaktlose Bezahlen. All diese Funktionen machen die Kreditkarte 
zu deutlich mehr als nur einem Zahlungsmittel, nämlich zu einem 
Finanzprodukt mit einzigartigen, komfortablen Leistungen für die 
Karteninhaber. 

Sicherheit als höchstes Gut

Auf die rechtlich geforderte starke Authentifizierung und Zahlun-
gen im Internet antwortete der Zahlungsdienstleister mit der Um-
setzung der App-Lösung „S-ID-Check“. Weiterentwickelt wurde 
dieses Verfahren mit der diesjährigen Einführung der Authentifizie-
rungsmöglichkeit mittels des internationalen „FIDO2-Standards“. 
Als erstes Unternehmen in Europa bietet PLUSCARD seinen Kun-
den die Möglichkeit der starken Authentifizierung ohne ein mobiles 
Endgerät an. Der kartengestützte Zahlungsverkehr ist von jeher 
einer der Treiber der Digitalisierung und ist für eine Vielzahl von 
anderen Industriezweigen ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg 
von Neuerungen, beispielsweise im Bereich In-Car-Payment. 
 PLUSCARD blickt all diesen Entwicklungen optimistisch und voller 
Tatendrang entgegen. 

Cornelia Hoffmann-Bethscheider ist seit 
2015 Aufsichtsrats vorsitzende von 

PLUSCARD und Präsidentin des 
Sparkassen verbandes Saar. Für sie 
steht fest: „PLUSCARD ist als 
Arbeitgeber im Saarland nicht 
mehr wegzudenken. Die Anzahl 

an Kredit karten wächst in Deutsch-
land nach wie vor und damit die 

Anforderungen an den Processor. 
PLUSCARD hat dieses vorhandene 

Wachstumspotenzial immer bestmöglich 
ausgeschöpft, investiert und ausgebaut.“

25 Jahre 
Erfolgsgeschichte 
aus dem 

Saarland

Die Mitarbeitenden bei PLUSCARD haben oft eine spannende 
Karriere vor sich. Mit einem Einstieg im telefonischen Kunden-
service schaffen sie die Basis für weitere Tätigkeiten im eigenen 
Haus. Erfahrungen im Bankenumfeld erleichtern den Einstieg, 
aber auch Quereinsteiger sind immer herzlich willkommen. 
Durch interne Einarbeitungen werden alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter optimal auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Umso 
schöner sind die zahlreichen Geschichten der Mitarbeitenden, die 
oft schon mehrere Abteilungen und Teams durchlaufen haben 
und daher eine sehr hohe Fachkompetenz haben.

Der neue Geschäftsführer Julian Weste  
begleitete PLUSCARD bereits ins Jubiläums-

jahr: „Wir arbeiten weiter  
nach Kräften an all unseren Standorten 
im Saarland, um zukunfts fähige 
Arbeitsplätze zu gestalten und hervor-
ragende Lösungen  
für unsere Kunden zu erschaffen. 
Im Sinne der ureigenen Vision  

aus der Gründung von PLUSCARD heraus 
geht es mit großen Schritten weiter in 

Richtung digitaler Zahlungsverkehr.“

Die Menschen hinter den Karten

Das Unternehmen betreut im Jahr 2021 über 6 Millionen Kreditkar-
ten. Rund 130 Sparkassen, Landesbanken und Kreditinstitute sind 
die langjährigen Kunden. Der Blick in die Zukunft ist stark auf neue 
Zahlungstechnologien und außerordentlichen Kundenservice ge-
richtet. Aus diesem Grund ist der Spezialdienstleister auch stets auf 
der Suche nach Menschen, die Spaß daran haben, das Unternehmen 
weiter nach vorne zu bringen. Nur gemeinsam funktioniert das 
komplizierte Karten-Processing so einfach für den Kunden, der mit 
der Karte bezahlt. Im Hintergrund arbeiten Hunderte von Menschen 
an 365 Tagen im Jahr, damit der Einsatz der Kreditkarte sicher und 
schnell abgewickelt werden kann.

Von null auf hundert

Die Anfänge des Kreditkarten-Processors als eigenständige Gesell-
schaft im Jahr 1996 waren wegweisend für das hochmoderne 
Dienstleistungsunternehmen. Zur Gründung der GmbH zählte das 
Unternehmen 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Saarbrü-
cker Wartburg. Gegründet wurde PLUSCARD mit dem Ziel, lang-
fristige Arbeitsplätze zu schaffen und bis dahin bestehende Mono-
polstrukturen aufzubrechen. Federführend waren hier der damalige 
Präsident des saarländischen Sparkassenverbandes, Werner 
Klumpp, Minister a. D., und der Gründungsgeschäftsführer Rainer 
Hoese. Erst im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet 
wurde Thomas Maas, der 17 Jahre lang als Geschäftsführer für 
PLUSCARD tätig war.

Frischer Wind

Seit April 2020 im Amt ist der neue Geschäftsführer Julian Weste. 
„Ich bin beruflich schon seit Jahren immer wieder mit PLUSCARD 
in Kontakt. Für mich ist es daher eine besondere Aufgabe, dieses 
Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe heute leiten und damit 
auch prägen zu dürfen. Ich darf voller Stolz die Leistung aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hervorheben, denn nur dadurch ist 
PLUSCARD seit einem Vierteljahrhundert so erfolgreich am Pay-
ment-Markt. Ich freue mich, mit all meiner Kraft aktiv in Richtung 
Zukunft des kartengestützten Zahlungsverkehrs mit all seinen In-
novationen und digitalen Visionen beizutragen“, führt Julian Weste 
weiter aus. 

Drei Standorte im Saarland

Im Jubiläumsjahr sind über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für das Unternehmen an drei Standorten im Saarland tätig. Die Saar-
brücker Wartburg ist nach wie vor der größte Standort. Zwei weitere 
Standorte befinden sich zum einen in Homburg/Saar und zum an-
deren in direkter Nachbarschaft zur Wartburg. 
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Zukunftscampus Wasserstoff

Ideenschmiede mit  

landesweiter Strahlkraft

SaarLB bleibt stabil

Robustes Jahresergebnis 

trotz Pandemie

Förderpreis für Handwerk

Jetzt bis zum 17. September  

bewerben

400862

Foto: kelly marken - stock.adobe.com

Erscheinung Anzeigenschluss 
 jeweils 11 Uhr

KW 06 I 11.02.2023 30.01.2023

KW 15 I 15.04.2023 03.04.2023

KW 24 I 17.06.2023 05.06.2023

KW 33 I 19.08.2023 07.08.2023

KW 41 I 14.10.2023 02.10.2023

KW 50 I 16.12.2023 04.12.2023

ermäßigter 
Grundpreis

Grundpreis

mm-Preis

 
2,63  

3,08  

ermäßigter 
Grundpreis

Grundpreis

1/1-Seite 

6/450

4.970,70

5.821,20

2/3-Seite  
hoch

4/450

3.550,50 € 

4.158,00 €

2/3-Seite  
quer

6/300

3.550,50 € 

4.158,00 €

1/2-Seite  
hoch

3/450

2.840,40 € 

3.326,40 €

1/2-Seite  
quer

6/224

2.827,80 €

3.311,60 €

1/3-Seite  
hoch

2/450

2.011,95 €

2.356,20 €

1/3-Seite  
quer

6/150

2.011,95 €

2.356,20 €

1/4-Seite  
quer

6/112

1.590,60 €

1.862,80 € 

1/6-Seite  
hoch

1/450

1.124,35 € 

1.316,70 € 

1/6-Seite  
quer

6/75

1.124,35 € 

1.316,70 € 
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Seit Mitte November 2017 lau-
fen die Bauarbeiten für die neue 
Stranggießanlage S1 im Stahl-
werk von Saarstahl auf Hoch-
touren. Das Projekt entspricht 
einer Gesamtinvestitionssum-
me von 100 Millionen Euro und 
erfordert eine maßgenaue Ab-
stimmung aller Arbeiten, damit 
die Anlage planmäßig Ende 
2019 ihren Betrieb aufnehmen 
kann. 
Bei der neuen S1 handelt es sich 
um eine fünfsträngige Kreisbo-
genmaschine mit sich daran 
anschließender umfangreicher 
Soft-Reduction-Zone. In dieser 
Zone wird der teilerstarrte 
Strang mittels Ober- und Unter-
rollen definiert verformt und da-
durch das innere Gefüge des 
Stahls entscheidend verbessert. 

Arbeiten im Zeitplan

Martin Baues, Vorstand Tech-
nik von Saarstahl: „Diese Bau-
stelle ist eine besondere Her-
ausforderung für uns, da die 
neue Stranggießanlage als erste 
Anlage weltweit mit der Tech-
nologie der mechanischen Soft-
Reduction (MSR) in dem Gieß-
format 180 Millimeter mal 180 
Millimeter ausgelegt und zu-
dem mit modernster Automati-
sierungs- und Kommunika-
tionstechnik ausgestattet wird. 

Wir sind froh und stolz, dass wir 
mit den Bauarbeiten genau im 
Zeitplan liegen.“ 
Die Anlage wird im Bereich der 
2010 stillgelegten „alten“ S1 er-
richtet. Nach Abschluss der De-
montagearbeiten der alten An-
lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr

Neue Stranggießanlage wird gebaut
100-Millionen-Euro-Investition bei Saarstahl

Eindrücke von der Baustelle der neuen Stranggießanlage S1.  Fotos: Dirk Martin/Saarstahl AG

Zwei Windenergieanlagen will 
die EnBW Windkraftprojekte 
GmbH künftig in Schmelz-Hüt-
tersdorf betreiben. Jetzt hat das 
Unternehmen in Kooperation 
mit dem rheinland-pfälzischen 
Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz (LUA) 
hat das Projekt dieser Tage be-
willigt. 
„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr

Genehmigung für den Windpark
EnBW-Projekt in Hüttersdorf geht in die nächste Phase

Der violette 500-Euro-Schein 
wird seit 2014 nicht mehr ge-
druckt und ab diesem Frühjahr 
von den Zentralbanken auch 
nicht mehr in Umlauf gebracht.  
Über die Abschaffung der wert-
höchsten Banknote ist schon 
länger diskutiert worden. 
Einerseits seien laut einer Stu-
die der EZB nur 30 Prozent der 
umlaufenden 500er für Barzah-
lungstransaktionen genutzt 
worden und andererseits habe 
das kriminelle Milieu stark da-
von profitiert in Form von Geld-
wäsche, was nun durch den 
Ausgabestopp eingedämmt 
werden soll. 
Zum 31. Dezember 2018 waren 
521 Millionen 500-Euro-Schei-
ne in einem Gesamtwert von 
rund 260 Milliarden Euro im 
Umlauf (Quelle: Deutsche Bun-
desbank). Das machte über 21 
Prozent vom Gesamtwert aller 
umlaufenden Banknoten (1,231 
Billionen Euro) aus. 
Der Vorteil der großen Banknote 
besteht darin, dass man bei 

Barzahlungen größerer Beträge, 
zum Beispiel beim Kauf eines 
Pkw, eben mit weniger Geld-
scheinen auskommt. Jedoch 
haben Online-Überweisungen 
und die bequemere Kartenzah-
lung mehr an Bedeutung ge-
wonnen, was sich auch mit dem 
Aspekt der Sicherheit begrün-
det. Wer trotzdem an der Bar-
zahlung festhält, muss sich 
langfristig mit dem bisher sehr 
seltenen 200-Euro-Schein ab-
finden. 
Letztmalig wird in Deutschland 
und in Österreich die 500-Euro-
Banknote am 26. April ausgege-
ben. Bei allen anderen 17 Natio-
nalbanken im Euroraum endete 
die Ausgabe bereits am 26. Ja-
nuar. Die dreimonatige Fristver-
längerung erklärt sich dadurch, 
dass diese beiden Notenbanken 
die meisten 500er in Umlauf ge-
bracht haben. 
Auch wenn der violette Schein 
zukünftig nicht mehr so häufig 
anzutreffen sein wird, gilt er 
weiterhin als gesetzliches Zah-

lungsmittel und kann zeitlich 
unbegrenzt an jeder nationalen 
Zentralbank umgewechselt 
werden. Lediglich eine Neube-
schaffung von der Zentralbank 
ist nach dem Ausgabestopp 
nicht mehr möglich, das heißt, 
wenn die Scheine irgendwann 
verschlissen beziehungsweise 
als nicht mehr umlauffähig ein-
zustufen sind, werden die der 
Zentralbank zugeführten Geld-
scheine einbehalten und in je-
weils aktuelle Banknoten um-
getauscht. 
Wie aber künftig mit den 
500-Euro-Banknoten umgegan-
gen wird, zum Beispiel, ob sie 
an manchen Geldautomaten 
wie gewohnt zur Verfügung 
stehen oder am Schalter den 
Kunden ausgezahlt werden, 
entscheiden die Geschäftsban-
ken selbst. Bestimmt wird so 
mancher den 500er als Erinne-
rungsstück oder als Wertaufbe-
wahrungsmittel behalten wol-
len.  oj

Abschied vom 500-Euro-Schein
Ausgabe in Deutschland noch bis zum 26. April

Ein Ausschnitt aus dem aktuellen „Fünfhunderter“, der bald aus dem Zahlungsverkehr verschwin-
det.  Foto: Oliver Juchelka
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lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr

Neue Stranggießanlage wird gebaut
100-Millionen-Euro-Investition bei Saarstahl

Eindrücke von der Baustelle der neuen Stranggießanlage S1.  Fotos: Dirk Martin/Saarstahl AG

Zwei Windenergieanlagen will 
die EnBW Windkraftprojekte 
GmbH künftig in Schmelz-Hüt-
tersdorf betreiben. Jetzt hat das 
Unternehmen in Kooperation 
mit dem rheinland-pfälzischen 
Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz (LUA) 
hat das Projekt dieser Tage be-
willigt. 
„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr

Genehmigung für den Windpark
EnBW-Projekt in Hüttersdorf geht in die nächste Phase

Der violette 500-Euro-Schein 
wird seit 2014 nicht mehr ge-
druckt und ab diesem Frühjahr 
von den Zentralbanken auch 
nicht mehr in Umlauf gebracht.  
Über die Abschaffung der wert-
höchsten Banknote ist schon 
länger diskutiert worden. 
Einerseits seien laut einer Stu-
die der EZB nur 30 Prozent der 
umlaufenden 500er für Barzah-
lungstransaktionen genutzt 
worden und andererseits habe 
das kriminelle Milieu stark da-
von profitiert in Form von Geld-
wäsche, was nun durch den 
Ausgabestopp eingedämmt 
werden soll. 
Zum 31. Dezember 2018 waren 
521 Millionen 500-Euro-Schei-
ne in einem Gesamtwert von 
rund 260 Milliarden Euro im 
Umlauf (Quelle: Deutsche Bun-
desbank). Das machte über 21 
Prozent vom Gesamtwert aller 
umlaufenden Banknoten (1,231 
Billionen Euro) aus. 
Der Vorteil der großen Banknote 
besteht darin, dass man bei 

Barzahlungen größerer Beträge, 
zum Beispiel beim Kauf eines 
Pkw, eben mit weniger Geld-
scheinen auskommt. Jedoch 
haben Online-Überweisungen 
und die bequemere Kartenzah-
lung mehr an Bedeutung ge-
wonnen, was sich auch mit dem 
Aspekt der Sicherheit begrün-
det. Wer trotzdem an der Bar-
zahlung festhält, muss sich 
langfristig mit dem bisher sehr 
seltenen 200-Euro-Schein ab-
finden. 
Letztmalig wird in Deutschland 
und in Österreich die 500-Euro-
Banknote am 26. April ausgege-
ben. Bei allen anderen 17 Natio-
nalbanken im Euroraum endete 
die Ausgabe bereits am 26. Ja-
nuar. Die dreimonatige Fristver-
längerung erklärt sich dadurch, 
dass diese beiden Notenbanken 
die meisten 500er in Umlauf ge-
bracht haben. 
Auch wenn der violette Schein 
zukünftig nicht mehr so häufig 
anzutreffen sein wird, gilt er 
weiterhin als gesetzliches Zah-

lungsmittel und kann zeitlich 
unbegrenzt an jeder nationalen 
Zentralbank umgewechselt 
werden. Lediglich eine Neube-
schaffung von der Zentralbank 
ist nach dem Ausgabestopp 
nicht mehr möglich, das heißt, 
wenn die Scheine irgendwann 
verschlissen beziehungsweise 
als nicht mehr umlauffähig ein-
zustufen sind, werden die der 
Zentralbank zugeführten Geld-
scheine einbehalten und in je-
weils aktuelle Banknoten um-
getauscht. 
Wie aber künftig mit den 
500-Euro-Banknoten umgegan-
gen wird, zum Beispiel, ob sie 
an manchen Geldautomaten 
wie gewohnt zur Verfügung 
stehen oder am Schalter den 
Kunden ausgezahlt werden, 
entscheiden die Geschäftsban-
ken selbst. Bestimmt wird so 
mancher den 500er als Erinne-
rungsstück oder als Wertaufbe-
wahrungsmittel behalten wol-
len.  oj

Abschied vom 500-Euro-Schein
Ausgabe in Deutschland noch bis zum 26. April

Ein Ausschnitt aus dem aktuellen „Fünfhunderter“, der bald aus dem Zahlungsverkehr verschwin-
det.  Foto: Oliver Juchelka
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Seit Mitte November 2017 lau-
fen die Bauarbeiten für die neue 
Stranggießanlage S1 im Stahl-
werk von Saarstahl auf Hoch-
touren. Das Projekt entspricht 
einer Gesamtinvestitionssum-
me von 100 Millionen Euro und 
erfordert eine maßgenaue Ab-
stimmung aller Arbeiten, damit 
die Anlage planmäßig Ende 
2019 ihren Betrieb aufnehmen 
kann. 
Bei der neuen S1 handelt es sich 
um eine fünfsträngige Kreisbo-
genmaschine mit sich daran 
anschließender umfangreicher 
Soft-Reduction-Zone. In dieser 
Zone wird der teilerstarrte 
Strang mittels Ober- und Unter-
rollen definiert verformt und da-
durch das innere Gefüge des 
Stahls entscheidend verbessert. 

Arbeiten im Zeitplan

Martin Baues, Vorstand Tech-
nik von Saarstahl: „Diese Bau-
stelle ist eine besondere Her-
ausforderung für uns, da die 
neue Stranggießanlage als erste 
Anlage weltweit mit der Tech-
nologie der mechanischen Soft-
Reduction (MSR) in dem Gieß-
format 180 Millimeter mal 180 
Millimeter ausgelegt und zu-
dem mit modernster Automati-
sierungs- und Kommunika-
tionstechnik ausgestattet wird. 

Wir sind froh und stolz, dass wir 
mit den Bauarbeiten genau im 
Zeitplan liegen.“ 
Die Anlage wird im Bereich der 
2010 stillgelegten „alten“ S1 er-
richtet. Nach Abschluss der De-
montagearbeiten der alten An-
lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr
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aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
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lagen noch in ein Ausschrei-
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Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 
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Mai beteiligen. Da aktuell das 
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relativ hohen Vergütung. 
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Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
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der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
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GmbH künftig in Schmelz-Hüt-
tersdorf betreiben. Jetzt hat das 
Unternehmen in Kooperation 
mit dem rheinland-pfälzischen 
Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz (LUA) 
hat das Projekt dieser Tage be-
willigt. 
„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr

Genehmigung für den Windpark
EnBW-Projekt in Hüttersdorf geht in die nächste Phase

Der violette 500-Euro-Schein 
wird seit 2014 nicht mehr ge-
druckt und ab diesem Frühjahr 
von den Zentralbanken auch 
nicht mehr in Umlauf gebracht.  
Über die Abschaffung der wert-
höchsten Banknote ist schon 
länger diskutiert worden. 
Einerseits seien laut einer Stu-
die der EZB nur 30 Prozent der 
umlaufenden 500er für Barzah-
lungstransaktionen genutzt 
worden und andererseits habe 
das kriminelle Milieu stark da-
von profitiert in Form von Geld-
wäsche, was nun durch den 
Ausgabestopp eingedämmt 
werden soll. 
Zum 31. Dezember 2018 waren 
521 Millionen 500-Euro-Schei-
ne in einem Gesamtwert von 
rund 260 Milliarden Euro im 
Umlauf (Quelle: Deutsche Bun-
desbank). Das machte über 21 
Prozent vom Gesamtwert aller 
umlaufenden Banknoten (1,231 
Billionen Euro) aus. 
Der Vorteil der großen Banknote 
besteht darin, dass man bei 

Barzahlungen größerer Beträge, 
zum Beispiel beim Kauf eines 
Pkw, eben mit weniger Geld-
scheinen auskommt. Jedoch 
haben Online-Überweisungen 
und die bequemere Kartenzah-
lung mehr an Bedeutung ge-
wonnen, was sich auch mit dem 
Aspekt der Sicherheit begrün-
det. Wer trotzdem an der Bar-
zahlung festhält, muss sich 
langfristig mit dem bisher sehr 
seltenen 200-Euro-Schein ab-
finden. 
Letztmalig wird in Deutschland 
und in Österreich die 500-Euro-
Banknote am 26. April ausgege-
ben. Bei allen anderen 17 Natio-
nalbanken im Euroraum endete 
die Ausgabe bereits am 26. Ja-
nuar. Die dreimonatige Fristver-
längerung erklärt sich dadurch, 
dass diese beiden Notenbanken 
die meisten 500er in Umlauf ge-
bracht haben. 
Auch wenn der violette Schein 
zukünftig nicht mehr so häufig 
anzutreffen sein wird, gilt er 
weiterhin als gesetzliches Zah-

lungsmittel und kann zeitlich 
unbegrenzt an jeder nationalen 
Zentralbank umgewechselt 
werden. Lediglich eine Neube-
schaffung von der Zentralbank 
ist nach dem Ausgabestopp 
nicht mehr möglich, das heißt, 
wenn die Scheine irgendwann 
verschlissen beziehungsweise 
als nicht mehr umlauffähig ein-
zustufen sind, werden die der 
Zentralbank zugeführten Geld-
scheine einbehalten und in je-
weils aktuelle Banknoten um-
getauscht. 
Wie aber künftig mit den 
500-Euro-Banknoten umgegan-
gen wird, zum Beispiel, ob sie 
an manchen Geldautomaten 
wie gewohnt zur Verfügung 
stehen oder am Schalter den 
Kunden ausgezahlt werden, 
entscheiden die Geschäftsban-
ken selbst. Bestimmt wird so 
mancher den 500er als Erinne-
rungsstück oder als Wertaufbe-
wahrungsmittel behalten wol-
len.  oj

Abschied vom 500-Euro-Schein
Ausgabe in Deutschland noch bis zum 26. April

Ein Ausschnitt aus dem aktuellen „Fünfhunderter“, der bald aus dem Zahlungsverkehr verschwin-
det.  Foto: Oliver Juchelka
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Seit Mitte November 2017 lau-
fen die Bauarbeiten für die neue 
Stranggießanlage S1 im Stahl-
werk von Saarstahl auf Hoch-
touren. Das Projekt entspricht 
einer Gesamtinvestitionssum-
me von 100 Millionen Euro und 
erfordert eine maßgenaue Ab-
stimmung aller Arbeiten, damit 
die Anlage planmäßig Ende 
2019 ihren Betrieb aufnehmen 
kann. 
Bei der neuen S1 handelt es sich 
um eine fünfsträngige Kreisbo-
genmaschine mit sich daran 
anschließender umfangreicher 
Soft-Reduction-Zone. In dieser 
Zone wird der teilerstarrte 
Strang mittels Ober- und Unter-
rollen definiert verformt und da-
durch das innere Gefüge des 
Stahls entscheidend verbessert. 

Arbeiten im Zeitplan

Martin Baues, Vorstand Tech-
nik von Saarstahl: „Diese Bau-
stelle ist eine besondere Her-
ausforderung für uns, da die 
neue Stranggießanlage als erste 
Anlage weltweit mit der Tech-
nologie der mechanischen Soft-
Reduction (MSR) in dem Gieß-
format 180 Millimeter mal 180 
Millimeter ausgelegt und zu-
dem mit modernster Automati-
sierungs- und Kommunika-
tionstechnik ausgestattet wird. 

Wir sind froh und stolz, dass wir 
mit den Bauarbeiten genau im 
Zeitplan liegen.“ 
Die Anlage wird im Bereich der 
2010 stillgelegten „alten“ S1 er-
richtet. Nach Abschluss der De-
montagearbeiten der alten An-
lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr
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100-Millionen-Euro-Investition bei Saarstahl
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Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz (LUA) 
hat das Projekt dieser Tage be-
willigt. 
„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
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Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
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ckingen und Nalbach sich un-
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zogen hatten, musste ein neuer 
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beiden Standorte in der Ge-
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den. Im Rahmen des nun abge-
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lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
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eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
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net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
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lagen des Herstellers Nordex 
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messer von 131 Metern. Die An-
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meinde Schmelz gestellt wer-
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die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr

Genehmigung für den Windpark
EnBW-Projekt in Hüttersdorf geht in die nächste Phase

Der violette 500-Euro-Schein 
wird seit 2014 nicht mehr ge-
druckt und ab diesem Frühjahr 
von den Zentralbanken auch 
nicht mehr in Umlauf gebracht.  
Über die Abschaffung der wert-
höchsten Banknote ist schon 
länger diskutiert worden. 
Einerseits seien laut einer Stu-
die der EZB nur 30 Prozent der 
umlaufenden 500er für Barzah-
lungstransaktionen genutzt 
worden und andererseits habe 
das kriminelle Milieu stark da-
von profitiert in Form von Geld-
wäsche, was nun durch den 
Ausgabestopp eingedämmt 
werden soll. 
Zum 31. Dezember 2018 waren 
521 Millionen 500-Euro-Schei-
ne in einem Gesamtwert von 
rund 260 Milliarden Euro im 
Umlauf (Quelle: Deutsche Bun-
desbank). Das machte über 21 
Prozent vom Gesamtwert aller 
umlaufenden Banknoten (1,231 
Billionen Euro) aus. 
Der Vorteil der großen Banknote 
besteht darin, dass man bei 

Barzahlungen größerer Beträge, 
zum Beispiel beim Kauf eines 
Pkw, eben mit weniger Geld-
scheinen auskommt. Jedoch 
haben Online-Überweisungen 
und die bequemere Kartenzah-
lung mehr an Bedeutung ge-
wonnen, was sich auch mit dem 
Aspekt der Sicherheit begrün-
det. Wer trotzdem an der Bar-
zahlung festhält, muss sich 
langfristig mit dem bisher sehr 
seltenen 200-Euro-Schein ab-
finden. 
Letztmalig wird in Deutschland 
und in Österreich die 500-Euro-
Banknote am 26. April ausgege-
ben. Bei allen anderen 17 Natio-
nalbanken im Euroraum endete 
die Ausgabe bereits am 26. Ja-
nuar. Die dreimonatige Fristver-
längerung erklärt sich dadurch, 
dass diese beiden Notenbanken 
die meisten 500er in Umlauf ge-
bracht haben. 
Auch wenn der violette Schein 
zukünftig nicht mehr so häufig 
anzutreffen sein wird, gilt er 
weiterhin als gesetzliches Zah-

lungsmittel und kann zeitlich 
unbegrenzt an jeder nationalen 
Zentralbank umgewechselt 
werden. Lediglich eine Neube-
schaffung von der Zentralbank 
ist nach dem Ausgabestopp 
nicht mehr möglich, das heißt, 
wenn die Scheine irgendwann 
verschlissen beziehungsweise 
als nicht mehr umlauffähig ein-
zustufen sind, werden die der 
Zentralbank zugeführten Geld-
scheine einbehalten und in je-
weils aktuelle Banknoten um-
getauscht. 
Wie aber künftig mit den 
500-Euro-Banknoten umgegan-
gen wird, zum Beispiel, ob sie 
an manchen Geldautomaten 
wie gewohnt zur Verfügung 
stehen oder am Schalter den 
Kunden ausgezahlt werden, 
entscheiden die Geschäftsban-
ken selbst. Bestimmt wird so 
mancher den 500er als Erinne-
rungsstück oder als Wertaufbe-
wahrungsmittel behalten wol-
len.  oj

Abschied vom 500-Euro-Schein
Ausgabe in Deutschland noch bis zum 26. April

Ein Ausschnitt aus dem aktuellen „Fünfhunderter“, der bald aus dem Zahlungsverkehr verschwin-
det.  Foto: Oliver Juchelka
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Seit Mitte November 2017 lau-
fen die Bauarbeiten für die neue 
Stranggießanlage S1 im Stahl-
werk von Saarstahl auf Hoch-
touren. Das Projekt entspricht 
einer Gesamtinvestitionssum-
me von 100 Millionen Euro und 
erfordert eine maßgenaue Ab-
stimmung aller Arbeiten, damit 
die Anlage planmäßig Ende 
2019 ihren Betrieb aufnehmen 
kann. 
Bei der neuen S1 handelt es sich 
um eine fünfsträngige Kreisbo-
genmaschine mit sich daran 
anschließender umfangreicher 
Soft-Reduction-Zone. In dieser 
Zone wird der teilerstarrte 
Strang mittels Ober- und Unter-
rollen definiert verformt und da-
durch das innere Gefüge des 
Stahls entscheidend verbessert. 

Arbeiten im Zeitplan

Martin Baues, Vorstand Tech-
nik von Saarstahl: „Diese Bau-
stelle ist eine besondere Her-
ausforderung für uns, da die 
neue Stranggießanlage als erste 
Anlage weltweit mit der Tech-
nologie der mechanischen Soft-
Reduction (MSR) in dem Gieß-
format 180 Millimeter mal 180 
Millimeter ausgelegt und zu-
dem mit modernster Automati-
sierungs- und Kommunika-
tionstechnik ausgestattet wird. 

Wir sind froh und stolz, dass wir 
mit den Bauarbeiten genau im 
Zeitplan liegen.“ 
Die Anlage wird im Bereich der 
2010 stillgelegten „alten“ S1 er-
richtet. Nach Abschluss der De-
montagearbeiten der alten An-
lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr

Neue Stranggießanlage wird gebaut
100-Millionen-Euro-Investition bei Saarstahl

Eindrücke von der Baustelle der neuen Stranggießanlage S1.  Fotos: Dirk Martin/Saarstahl AG

Zwei Windenergieanlagen will 
die EnBW Windkraftprojekte 
GmbH künftig in Schmelz-Hüt-
tersdorf betreiben. Jetzt hat das 
Unternehmen in Kooperation 
mit dem rheinland-pfälzischen 
Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz (LUA) 
hat das Projekt dieser Tage be-
willigt. 
„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr
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von den Zentralbanken auch 
nicht mehr in Umlauf gebracht.  
Über die Abschaffung der wert-
höchsten Banknote ist schon 
länger diskutiert worden. 
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die der EZB nur 30 Prozent der 
umlaufenden 500er für Barzah-
lungstransaktionen genutzt 
worden und andererseits habe 
das kriminelle Milieu stark da-
von profitiert in Form von Geld-
wäsche, was nun durch den 
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werden soll. 
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521 Millionen 500-Euro-Schei-
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Prozent vom Gesamtwert aller 
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Banknote am 26. April ausgege-
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längerung erklärt sich dadurch, 
dass diese beiden Notenbanken 
die meisten 500er in Umlauf ge-
bracht haben. 
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anzutreffen sein wird, gilt er 
weiterhin als gesetzliches Zah-

lungsmittel und kann zeitlich 
unbegrenzt an jeder nationalen 
Zentralbank umgewechselt 
werden. Lediglich eine Neube-
schaffung von der Zentralbank 
ist nach dem Ausgabestopp 
nicht mehr möglich, das heißt, 
wenn die Scheine irgendwann 
verschlissen beziehungsweise 
als nicht mehr umlauffähig ein-
zustufen sind, werden die der 
Zentralbank zugeführten Geld-
scheine einbehalten und in je-
weils aktuelle Banknoten um-
getauscht. 
Wie aber künftig mit den 
500-Euro-Banknoten umgegan-
gen wird, zum Beispiel, ob sie 
an manchen Geldautomaten 
wie gewohnt zur Verfügung 
stehen oder am Schalter den 
Kunden ausgezahlt werden, 
entscheiden die Geschäftsban-
ken selbst. Bestimmt wird so 
mancher den 500er als Erinne-
rungsstück oder als Wertaufbe-
wahrungsmittel behalten wol-
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Seit Mitte November 2017 lau-
fen die Bauarbeiten für die neue 
Stranggießanlage S1 im Stahl-
werk von Saarstahl auf Hoch-
touren. Das Projekt entspricht 
einer Gesamtinvestitionssum-
me von 100 Millionen Euro und 
erfordert eine maßgenaue Ab-
stimmung aller Arbeiten, damit 
die Anlage planmäßig Ende 
2019 ihren Betrieb aufnehmen 
kann. 
Bei der neuen S1 handelt es sich 
um eine fünfsträngige Kreisbo-
genmaschine mit sich daran 
anschließender umfangreicher 
Soft-Reduction-Zone. In dieser 
Zone wird der teilerstarrte 
Strang mittels Ober- und Unter-
rollen definiert verformt und da-
durch das innere Gefüge des 
Stahls entscheidend verbessert. 

Arbeiten im Zeitplan

Martin Baues, Vorstand Tech-
nik von Saarstahl: „Diese Bau-
stelle ist eine besondere Her-
ausforderung für uns, da die 
neue Stranggießanlage als erste 
Anlage weltweit mit der Tech-
nologie der mechanischen Soft-
Reduction (MSR) in dem Gieß-
format 180 Millimeter mal 180 
Millimeter ausgelegt und zu-
dem mit modernster Automati-
sierungs- und Kommunika-
tionstechnik ausgestattet wird. 

Wir sind froh und stolz, dass wir 
mit den Bauarbeiten genau im 
Zeitplan liegen.“ 
Die Anlage wird im Bereich der 
2010 stillgelegten „alten“ S1 er-
richtet. Nach Abschluss der De-
montagearbeiten der alten An-
lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr
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Zwei Windenergieanlagen will 
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GmbH künftig in Schmelz-Hüt-
tersdorf betreiben. Jetzt hat das 
Unternehmen in Kooperation 
mit dem rheinland-pfälzischen 
Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
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„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
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orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr
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rund 260 Milliarden Euro im 
Umlauf (Quelle: Deutsche Bun-
desbank). Das machte über 21 
Prozent vom Gesamtwert aller 
umlaufenden Banknoten (1,231 
Billionen Euro) aus. 
Der Vorteil der großen Banknote 
besteht darin, dass man bei 

Barzahlungen größerer Beträge, 
zum Beispiel beim Kauf eines 
Pkw, eben mit weniger Geld-
scheinen auskommt. Jedoch 
haben Online-Überweisungen 
und die bequemere Kartenzah-
lung mehr an Bedeutung ge-
wonnen, was sich auch mit dem 
Aspekt der Sicherheit begrün-
det. Wer trotzdem an der Bar-
zahlung festhält, muss sich 
langfristig mit dem bisher sehr 
seltenen 200-Euro-Schein ab-
finden. 
Letztmalig wird in Deutschland 
und in Österreich die 500-Euro-
Banknote am 26. April ausgege-
ben. Bei allen anderen 17 Natio-
nalbanken im Euroraum endete 
die Ausgabe bereits am 26. Ja-
nuar. Die dreimonatige Fristver-
längerung erklärt sich dadurch, 
dass diese beiden Notenbanken 
die meisten 500er in Umlauf ge-
bracht haben. 
Auch wenn der violette Schein 
zukünftig nicht mehr so häufig 
anzutreffen sein wird, gilt er 
weiterhin als gesetzliches Zah-

lungsmittel und kann zeitlich 
unbegrenzt an jeder nationalen 
Zentralbank umgewechselt 
werden. Lediglich eine Neube-
schaffung von der Zentralbank 
ist nach dem Ausgabestopp 
nicht mehr möglich, das heißt, 
wenn die Scheine irgendwann 
verschlissen beziehungsweise 
als nicht mehr umlauffähig ein-
zustufen sind, werden die der 
Zentralbank zugeführten Geld-
scheine einbehalten und in je-
weils aktuelle Banknoten um-
getauscht. 
Wie aber künftig mit den 
500-Euro-Banknoten umgegan-
gen wird, zum Beispiel, ob sie 
an manchen Geldautomaten 
wie gewohnt zur Verfügung 
stehen oder am Schalter den 
Kunden ausgezahlt werden, 
entscheiden die Geschäftsban-
ken selbst. Bestimmt wird so 
mancher den 500er als Erinne-
rungsstück oder als Wertaufbe-
wahrungsmittel behalten wol-
len.  oj

Abschied vom 500-Euro-Schein
Ausgabe in Deutschland noch bis zum 26. April

Ein Ausschnitt aus dem aktuellen „Fünfhunderter“, der bald aus dem Zahlungsverkehr verschwin-
det.  Foto: Oliver Juchelka
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Seit Mitte November 2017 lau-
fen die Bauarbeiten für die neue 
Stranggießanlage S1 im Stahl-
werk von Saarstahl auf Hoch-
touren. Das Projekt entspricht 
einer Gesamtinvestitionssum-
me von 100 Millionen Euro und 
erfordert eine maßgenaue Ab-
stimmung aller Arbeiten, damit 
die Anlage planmäßig Ende 
2019 ihren Betrieb aufnehmen 
kann. 
Bei der neuen S1 handelt es sich 
um eine fünfsträngige Kreisbo-
genmaschine mit sich daran 
anschließender umfangreicher 
Soft-Reduction-Zone. In dieser 
Zone wird der teilerstarrte 
Strang mittels Ober- und Unter-
rollen definiert verformt und da-
durch das innere Gefüge des 
Stahls entscheidend verbessert. 

Arbeiten im Zeitplan

Martin Baues, Vorstand Tech-
nik von Saarstahl: „Diese Bau-
stelle ist eine besondere Her-
ausforderung für uns, da die 
neue Stranggießanlage als erste 
Anlage weltweit mit der Tech-
nologie der mechanischen Soft-
Reduction (MSR) in dem Gieß-
format 180 Millimeter mal 180 
Millimeter ausgelegt und zu-
dem mit modernster Automati-
sierungs- und Kommunika-
tionstechnik ausgestattet wird. 

Wir sind froh und stolz, dass wir 
mit den Bauarbeiten genau im 
Zeitplan liegen.“ 
Die Anlage wird im Bereich der 
2010 stillgelegten „alten“ S1 er-
richtet. Nach Abschluss der De-
montagearbeiten der alten An-
lage und der Arbeiten zum Bau 
der Funktionsgebäude und im 
Bereich der Anlagengrube, lau-
fen derzeit die Montagearbeiten 
für die Hauptkomponenten an, 
das heißt Stranggießanlage 
selbst und Wendekühlbett, so-
wie die Montage der Nebenag-
gregate und Infrastruktur. 
Bis heute haben zirka 125 Part-
nerfirmen auf der Baustelle ge-
arbeitet. Davon stammen rund 
70 Prozent aus dem Saarland 
und der nahen Umgebung. 
Gleichzeitig auf der Baustelle 
arbeiten maximal rund 200 Per-
sonen, in Summe werden 800 
Personen an der Fertigstellung 
des Projektes beteiligt gewesen 
sein. 
„Wir statten die neue Strang-
gießanlage S1 mit modernster 
Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik aus und 
haben bereits bei der Konzep-
tion die Ansätze von Industrie 
4.0 verfolgt. Dadurch wird es 
möglich sein, die Prozesse an 
der neuen Anlage noch besser 

zu überwachen und ein Maxi-
mum an Qualitätssicherung zu 
gewährleisten. Im Ergebnis 
können wir zukünftig unseren 
Kunden noch flexibler und 
schneller maßgeschneiderte 
Stahllösungen nach individuel-
len Wünschen fertigen“, unter-
streicht Baues die Auslegung 
und Bedeutung der Anlage.  

Zum Hintergrund 

Das Unternehmen betreibt im 
Stahlwerk insgesamt vier 
Stranggießanlagen. Auf ihnen 
wird der flüssige Rohstahl in so 
genannte Knüppel vergossen. 
Dieses Vormaterial wird dann 
in den Walzwerken weiterver-
arbeitet. 
Die neue, fünfsträngige Anlage 
mit der Kurzbezeichnung S1 er-
setzt eine bestehende Anlage. 
Mit dieser Investition stärkt 
Saarstahl seine Position in den 
Geschäftsfeldern Federstahl 
(zum Beispiel Fahrwerks- und 
Kupplungsfedern), Kaltstauch-
draht (zum Beispiel Schrauben, 
Gewindebolzen) und Automa-
tenstahl (zum Beispiel für Er-
zeugung von Ventilen, Injektor-
körper) – Produkte, die vor allem 
in der Automobilindustrie und 
im Maschinenbau eingesetzt 
werden.  red./hr

Neue Stranggießanlage wird gebaut
100-Millionen-Euro-Investition bei Saarstahl

Eindrücke von der Baustelle der neuen Stranggießanlage S1.  Fotos: Dirk Martin/Saarstahl AG

Zwei Windenergieanlagen will 
die EnBW Windkraftprojekte 
GmbH künftig in Schmelz-Hüt-
tersdorf betreiben. Jetzt hat das 
Unternehmen in Kooperation 
mit dem rheinland-pfälzischen 
Spezialisten für erneuerbare 
Energien GAIA erfolgreich das 
Antragsverfahren abgeschlos-
sen: Das Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz (LUA) 
hat das Projekt dieser Tage be-
willigt. 
„Auf das Ergebnis mussten wir 
zwar über drei Jahre warten, 
aber wie so oft wird gut, was 
lange währt“, freut sich EnBW-
Projektleiter Christian Sträßer. 
Ursprünglich wurden die Stand-
orte für die beiden Windener-
gieanlage bereits im Jahr 2016 
im Rahmen des interkommuna-
len Vorhabens der Gemeinden 
Beckingen, Nalbach und 
Schmelz zum Windprojekt 
Primsbogen beantragt. 
Nachdem die Gemeinden Be-
ckingen und Nalbach sich un-
erwartet vom Projekt zurückge-
zogen hatten, musste ein neuer 
Genehmigungsantrag für die 
beiden Standorte in der Ge-
meinde Schmelz gestellt wer-
den. Im Rahmen des nun abge-

schlossenen Genehmigungs-
verfahrens hatte die Behörde 
nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz überprüft, ob in 
dem betreffenden Gebiet Um-
welt und Windenergie mitein-
ander vereinbar sind. 
„In einem solchen Verfahren 
werden die Auswirkungen einer 
Anlage auf Mensch, Umwelt 
und Sachgüter berücksichtigt. 
So wurde im Vorfeld unter an-
derem das Aufkommen „wind-
kraftempfindlicher“ Vogel- und 
Fledermausarten untersucht 
sowie Schall- und Schattengut-
achten erstellt“, erklärt Dominik 
Eichert, Projektleiter von GAIA. 
Auch die Träger öffentlicher Be-
lange – wie beispielsweise die 
Kommunen, Umweltverbände 
oder bedarfsweise auch die 
Flugsicherung – sind dabei mit 
eingebunden. 
„Mit der jetzt erteilten Geneh-
migung haben wir aber erst ein 
Etappenziel erreicht“, erklärt 
Sträßer. Denn bevor das Projekt 
umgesetzt werden kann, muss 
die EnBW mit ihren beiden An-
lagen noch in ein Ausschrei-
bungsverfahren, bei dem die 
Vergütungshöhe für den produ-
zierten Strom ermittelt wird. 

Die EnBW wird sich voraus-
sichtlich an der kommenden 
Ausschreibungsrunde am 1. 
Mai beteiligen. Da aktuell das 
Wettbewerbsniveau für Onsho-
re-Windenergieanlagen auf-
grund fehlender Neugenehmi-
gungen niedrig und unterzeich-
net ist, rechnet Sträßer mit 
einem Zuschlag und sogar einer 
relativ hohen Vergütung. 
In diesem Fall würden im 
Herbst die Arbeiten vor Ort mit 
den ersten Rodungsarbeiten 
starten. Eine Inbetriebnahme 
der Anlagen wäre dann bis 
Ende 2020 realistisch. 
Ob es bei zwei Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet bleibt, 
ist noch offen. „Es laufen derzeit 
Gespräche und Verhandlungen 
zur Erweiterung des Wind-
parks“, so Christian Sträßer. 
Zum Bau vorgesehen sind An-
lagen des Herstellers Nordex 
mit einer Nabenhöhe von 164 
Metern und einen Rotordurch-
messer von 131 Metern. Die An-
lagen haben jeweils eine Leis-
tung von 3,3 Megawatt. Vor 
Baubeginn wird die Bevölke-
rung ausführlich über das Pro-
jekt und den weiteren Ablauf 
informiert.  red./hr

Genehmigung für den Windpark
EnBW-Projekt in Hüttersdorf geht in die nächste Phase
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wird seit 2014 nicht mehr ge-
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wahrungsmittel behalten wol-
len.  oj

Abschied vom 500-Euro-Schein
Ausgabe in Deutschland noch bis zum 26. April

Ein Ausschnitt aus dem aktuellen „Fünfhunderter“, der bald aus dem Zahlungsverkehr verschwin-
det.  Foto: Oliver Juchelka

* alle Preise in EURO zzgl. MwSt. Grundpreis = mm-Preis inkl. 15 % Agenturprovision (AE). Ermäßigte Grundpreise = Direktkundenpreis.
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2.10.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber hat die Probenabzüge 
unverzüglich zu kontrollieren und trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten 
Probeabzüge soweit er keine Rüge gegenüber dem Verlag erklärt. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitge-
teilt werden.

2.11.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächli-
che Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

2.12.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

2.13.  Bei blattbreiten Anzeigen bzw. Eckformaten kann ein Textanschluss nur bis zu einer Höhe von 400 mm 
ermöglicht werden. Höhere Anzeigenformate werden auf die volle Satzspiegelhöhe von 480 mm gebracht 
und entsprechend berechnet.

2.14.  Bei neu erteilten Abschlüssen können Anzeigen, die vor dem Abschlusstermin erschienen sind, nicht 
rückwirkend in den Abschluss einbezogen werden.

2.15.  Für amtliche Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen abgerechnet werden, wird keine Mittlervergütung 
bezahlt.

2.16.  Für die Anwendung des Basisabschlusses eines Konzernunternehmens auf Tochter- oder 
Schwestergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer mehr als 50-prozentigen Kapitalbeteiligung 
erforderlich. Die Rabatte aus Basisabschlüssen von Konzernunternehmen werden nur bei privatwirt-
schaftlich organisierten Zusammenschlüssen gewährt.

2.17.  Der Ausschluss von Mitbewerbern ist weder bei der Anzeigen- noch bei der Beilagenwerbung möglich.
2.18.  Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 

vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

3.  Rechnungsstellung und Zahlungen
3.1.  Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach 

Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, 
vom Empfang der Rechnung anlaufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt.

3.2.  Im Fall des SEPA-Lastschriftverfahrens wird der Kunde oder, falls vom Kunden abweichend, der 
Kontoinhaber nach Erteilung eines Lastschriftmandats (Einzugsermächtigung) über den Betrag und das 
Fälligkeitsdatum, d.h. über das Datum der zu erfolgenden Lastschrift, von der Saarländischen Wochenblatt 
Verlagsgesellschaft mbH vorab informiert (sog. Pre-Notification). Die Frist von 14 Tagen vor Fälligkeit für 
die Versendung der Vorab-Information an den Kunden wird einvernehmlich auf eine Frist für den Zugang 
der Vorab-Information auf mindestens einen Tag vor Fälligkeit der einzuziehenden Forderung verkürzt.

3.3.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstel-
len und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

3.4.  Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung nur dann hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
verbreitete Auflage des vergangenen Kalenderjahres wesentlich unterschritten wird. Auflagenminderung 
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 
Exemplaren mehr als 20 %, bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren mehr als 15 %, bei einer Auflage 
bis zu 500.000 Exemplaren mehr als 10 %, bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren mehr als 5 % 
beträgt.

1.  Vertragsschluss / Allgemeines
1.1.  Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche mit der Saarländische Wochenblatt 

Verlagsgesellschaft mbH, Gutenbergstraße 11 – 23, 66117 Saarbrücken, Deutschland (nachfolgend: 
Verlag) abgeschlossenen Verträge bzgl. der Schaltung von Anzeigen, d.h. sog. Anzeigenaufträge. 
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten 
in einer Druckschrift zum Zweck einer Verbreitung.

1.2.  Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt der Verlag nicht an, es sei denn, 
der Verlag hätte diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

1.3.  Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an.

2.  Anzeigenschaltung und Anzeigenauftrag
2.1.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 

Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

2.2.  Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2.1 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

2.3.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt gegenüber Auftraggebern, die Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt, d.h. Streik, Hochwasser, Schlechtwetterverhältnisse, Unfällen oder 
sonstige, außerhalb des tatsächlichen Einflussbereichs des Verlages liegenden Umständen beruht.

2.4.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

2.5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müs-
sen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt 
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

2.6.  Bei Eckfeld-Anzeigen zählt dabei der Rand der Publikation wie Text. Anzeigen, die aufgrund ihrer redak-
tionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

2.7.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies 
gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die 
Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

2.8.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen for-
dert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

2.9.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck 
der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.

13

allgemeiNe geschäftsbediNguNgeN
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften



 Preisliste Nr. 25 - gültig ab 1. Januar 2023

6.4.  Der Verlag haftet unter Beachtung vorstehender Regelungen nicht für die Wirksamkeit öffentlicher 
Bekanntmachungen.

6.5.  Unbeschadet der Regelung in Ziffer 2.9 der allgemeinen Geschäftsbedingungen haftet der Verlag nicht, 
wenn er bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigen- und Beilagentexte die geschäftsübliche Sorgfalt 
anwendet. Er haftet auch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. Der 
Auftraggeber trägt in diesen Fällen allein die Verantwortung.

6.6.  Durch Erteilung eines Anzeigen- und Beilagenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der 
Veröffentlichung einer eventuell erforderlich werdenden Gegendarstellung in gleicher Größe, die sich auf 
tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bzw. Beilage bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Ebenso sind dabei alle gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten (Gebühren und Auslagen) vom Inserenten zu übernehmen.

6.7.  Wird infolge höherer Gewalt, d.h. Streik, Hochwasser, Schlechtwetterverhältnissen, Unfällen, oder son-
stigen, außerhalb des tatsächlichen Einflussbereichs des Verlages liegenden Umständen (z. B. Pandemie-
Geschehen), dem Verlag die Erfüllung eines Auftrags unmöglich, so erlischt seine Verpflichtung zur 
Erfüllung dieses Auftrags, soweit der Auftraggeber Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz steht dem Auftraggeber in diesen Fällen nicht zu.

6.8.  Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für 
die Richtigkeit der Wiedergabe. Abbestellungen bedürfen der schriftlichen Form.

6.9.  Für Übermittlungsfehler im Verlaufe von Datenfernübertragungen (insb. über das Internet) sowie für 
Fehler am Endprodukt, die auf mangelhafte Daten zurückzuführen sind, übernimmt der Verlag außerhalb 
seiner IT-Infrastruktur keine Haftung. Die Pflicht zur Datensicherung obliegt dem Auftraggeber.

7.  Schutzrechte und Urheberrechte
7.1.  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erforderlichen Rechte (insbe-

sondere Urheber- und Markenrechte) besitzt. Auftraggeber, die Unternehmen i.S.d. § 14 BGB sind, stellen 
den Verlag im Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung 
gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Insbesondere stellt der Auftraggeber den Verlag in einem 
solchen Fall von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung auf erstes Anfordern frei. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der 
Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.

7.2.  Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Anzeigen / Werbung in Medien aller 
Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen 
Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, der öffentlichen 
Zugänglichmachung, Sendung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich 
in dem für die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen 
Fällen örtlich und zeitlich unbegrenzt übertragen und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten 
technischen Verfahren sowie aller bekannten Formen der Medien im Rahmen des vereinbarten Umfanges.

7.3.  Der Verlag ist berechtigt, zum Zwecke der Vertragserfüllung notwendige Kopien anzufertigen. Der 
Auftraggeber versichert, dass weder technischer noch urheberrechtlicher Kopierschutz besteht und stellt 
den Verlag von allen diesbezüglichen Haftungsrisiken frei.

8.  Druckunterlagen und Kopien
8.1.  Die vom Verlag zur Erstellung des Vertragserzeugnisses hergestellten oder bearbeiteten 

Zwischenerzeugnisse, insbesondere Daten, Lithos, Druckplatten usw. bleiben, auch wenn sie gesondert 
berechnet werden, Eigentum des Verlages.

8.2.  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden erst beim 
Druckvorgang deutlich, so hat der Inserent bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Zulieferungen 
(auch Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen kei-
ner Prüfungspflicht seitens des Verlages.

8.3.  Bei Farbreproduktionen in allen Herstellungsverfahren hat der Auftraggeber geringfügige Abweichungen 
vom Original Farbton zu akzeptieren. Das gleiche gilt für den Vergleich von Andruck und Auflagendruck. 
Computerausdrucke, Digitalproofs usw. sind nicht farbverbindlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass das Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschiedlichen 
Fertigungsverfahren bedingt sind.

3.5.  Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem 
Auftraggeber von der Reduktion der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

3.6.  Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, werden Werbungsmittlern nicht provisioniert. 
Anzeigen von Unternehmen aus dem Verbreitungsgebiet werden Werbungsmittlern provisioniert, wenn 
sie zum Grundpreis abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass der Auftrag unmittelbar vom 
Werbungsmittler erteilt und Texte bzw. Druckunterlagen von ihm frei Haus geliefert werden.

3.7.  Der Verlag erkennt Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei Wiederholung von 
Insertionen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass zuvor nach Ersterscheinen der fehlerhaften Insertion 
eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt war.

3.8.  Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen oder Kollektiven Sonderpreise 
festzusetzen.

3.9.  Die Preise werden in Euro angegeben und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

4.  Liefergebiet
  Der Verlag garantiert – auf das Gesamtgebiet einer Ausgabe bezogen – eine Haushaltsbelieferung von 

90 % der durch Boten zumutbar erreichbaren Haushaltsherdstellen. Preisnachlässe oder 
Schadensersatzforderungen wegen geringfügiger Verteilungsmängel infolge höherer Gewalt, d.h. Streik, 
Hochwasser, Schlechtwetterverhältnissen, Unfällen, oder sonstigen, außerhalb des tatsächlichen 
Einflussbereichs des Verlages liegenden Umständen (z. B. Pandemie-Geschehen) sind gegenüber 
Auftraggebern, die Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind, ausgeschlossen.

5.  Chiffre Anzeigen und Druckunterlagen
5.1.  Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 

die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffre-Anzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffre-Anzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden von dem Verlag nach 
Ausübung billigen Ermessens vernichtet. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein-
geräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu 
öffnen. Briefe die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entge-
gengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall 
vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

5.2.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

6.  Haftung
6.1.  Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gegen den 

Verlag richten sich außerhalb des Gewährleistungsrechts ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
Anspruchs nach diesen Bestimmungen. Die Haftung des Verlages ist – gleich aus welchen Rechtsgründen 
– ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit des 
Verlages, seiner Mitarbeiter, seiner Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit die Haftung des 
Verlages ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des Verlages. Die Haftung des Verlages nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG).

6.2.  Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, 
grob fahrlässigen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Verlag oder eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Verlages beruhen, haftet der Verlag nach den gesetzlichen Bestimmungen.

6.3.  Sofern der Verlag zumindest fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, also eine Pflicht, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (wesentliche 
Vertragspflicht bzw. Kardinalpflicht) verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise entstehenden 
Schaden, also auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise 
gerechnet werden muss, beschränkt. Eine wesentliche Vertrags- oder Kardinalpflicht im vorgenannten 
Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
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9.  Besondere Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Verteilaufträgen durch den Verlag
9.1.  Mit der Annahme eines Verteilauftrages verpflichtet sich der Verlag, das Verteilgut (Prospekte –  

Kataloge) nach den vereinbarten Stückzahlen an die erreichbaren Haushalte im vereinbarten 
Verteilungsgebiet zuzustellen.

9.2.  Die Zustellung des Verteilgutes (Prospekte – Kataloge) erfolgt durch Bestücken von Briefkästen, 
Haustüren oder sonstigen Postablagestellen, soweit der Empfänger der Verteilung nicht widersprochen 
hat.

9.3.  Der Preis für die Durchführung des Verteilauftrages richtet sich auch beim Fehlen einer ausdrücklichen 
Vereinbarung nach der jeweils geltenden Preisliste des Verlages.

9.4.  Ein Anspruch, das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) an einem bestimmten Tag oder zu bestimmten 
Tageszeiten zuzustellen, besteht nicht.

9.5.  Der Verlag ist nicht verpflichtet, die gleichzeitige Durchführung weiterer Verteilaufträge – auch solche 
von Konkurrenten des Auftraggebers – auszuschließen.

9.6.  Der Auftraggeber hat das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) ordentlich gebündelt, gezählt und verpackt 
in der vereinbarten Seitenzahl an den vereinbarten Anlieferungsort mindestens 3 Tage vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Verteilung anzuliefern. Der Verlag ist zur Überprüfung der Stückzahl nicht verpflich-
tet. Reicht die angelieferte Stückzahl für eine Verteilung an alle zu bedienenden Haushalte nicht aus, 
so kann der Auftraggeber daraus keine Rechte, insbesondere keinen Anspruch auf Herabsetzung des 
vereinbarten Preises, herleiten.

9.7.  Der Verlag behält sich vor, Verteilaufträge wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der 
technischen Form des Verteilgutes (Prospekte – Kataloge) nach billigem Ermessen abzulehnen. Dies 
gilt auch für Aufträge, die an den Schaltern der Geschäftsstellen von Vertretern oder anderen 
Mitarbeitern des Verlages ohne Beanstandungen entgegengenommen worden sind. Verteilaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters des Verteilgutes (Prospekte – Kataloge) und dessen 
Billigung bindend. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.8.  Der Auftraggeber versichert, dass durch das Verteilgut keine Rechte Dritter verletzt werden und ist – 
soweit der Auftraggeber Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist – verpflichtet, dem Verlag alle Schäden auf 
erstes Anfordern zu ersetzen, die dem Verlag dadurch entstehen, dass das Verteilgut (Prospekte – 
Kataloge) Rechte Dritter verletzt. Auftraggeber, die Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind,  stellen den 
Verlag zudem von allen sonstigen Schadensersatzansprüchen frei, die Dritte wegen des Inhalts oder der 
Gestaltung des Verteilgutes geltend machen.

9.9.  Wird der Verteilauftrag aufgrund von Umständen, die der Verlag zu vertreten hat, nicht vollständig 
ausgeführt, so steht dem Auftraggeber ein Anspruch auf anteilige Herabsetzung des Verteilpreises zu. 
Die Höhe der Herabsetzung richtet sich nach dem Verhältnis zwischen dem Umfang des Auftrags und 
der tatsächlich nicht erfolgten Verteilung. Wird das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) aufgrund von 
Umständen, die der Verlag zu vertreten hat, in einem anderen als dem vertraglich vereinbarten Gebiet 
verteilt, so stehen dem Auftraggeber Ansprüche nur insoweit zu, als die erfolgte Verteilung für ihn 
nachweislich ohne Interesse ist.

9.10.  Wird das Verteilgut (Prospekte – Kataloge) in der vereinbarten Zeit nicht zugestellt, so ist der 
Auftraggeber zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

9.11.  Verteilaufträge, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, werden Agenturen nicht provisioniert. 
Verteilaufträge des Handels und Gewerbes aus dem Verbreitungsgebiet werden Agenturen provisio-
niert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass der Auftrag unmittelbar 
von Agenturen erteilt wird.

9.12.  Eine Stornierung des Verteilauftrages durch den Auftraggeber muss mindestens 4 Wochen vor der 
vorgesehenen Verteilung vorliegen. Dem Verlag steht es frei, die Stornierung trotz kürzerer Frist zu 
beachten. Der Verlag behält sich das Recht vor, den Verteilpreis dem Auftraggeber in Rechnung zu 
stellen, mindestens aber 10 % vom Nettoverteilpreis. Erfolgt eine Stornierung innerhalb der letzten 3 
Tage vor der vorgesehenen Verteilung, ist eine Stornierung nicht mehr möglich, da die Verteilung aus 
organisatorischen oder technischen Gründen nicht mehr gestoppt werden kann.

9.13.  Reklamationen müssen innerhalb von 4 Wochen vom Tag der Verteilung an geltend gemacht werden. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des 
Verlages. Für das Mahnverfahren sowie für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart.

10.  Schlussbestimmungen

10.1.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.

10.2.  Der Vertragstext wird von dem Verlag gespeichert. Diese AGB werden auch auf der Website des Verlages 
vorgehalten und können dort abgerufen oder bei dem Verlag angefordert werden.

10.3.  Die Vertragssprache ist Deutsch. Sollten diese AGB in verschiedenen Sprachfassungen vorliegen, 
genießt die deutsche Fassung Vorrang.

10.4.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.5.  Ist der KUNDE Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag in 
Saarbrücken, Deutschland.

10.6.  Dasselbe gilt, wenn der KUNDE Unternehmer ist und keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
Die Befugnis des Verlages, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, 
bleibt von dieser Gerichtsstandsvereinbarung unberührt.

11. Datenschutz

  Alle Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite: 
www.wochenspiegelonline.de/datenschutz.

  Falls Sie aber dennoch Fragen zum Datenschutz von personenbezogenen Daten oder zur Datensicherung 
haben, erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail unter datenschutz@swvgmbh.de 
oder per Post unter Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH, Gutenbergstraße 11 – 23, 
66117 Saarbrücken.

allgemeiNe geschäftsbediNguNgeN
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften



Druck Zuck! Günstig, gut und schnell gedruckt.   
Wenn wir uns mit etwas auskennen,  

dann mit Werbung und Druck.  
Wir gestalten und/oder drucken  
auch kleine Auflagen ruckzuck. 

Fragen Sie uns gerne telefonisch und  
kostenlos unter 0681-38802 271 an.


